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Vorbemerkungen

Begriffe, die eine weibliche und eine männliche Form aufweisen können, werden in
dieser Publikation nicht unterschieden, sondern in der einen oder anderen Form
verwendet. Sie sind als gleichwertig zu betrachten.
 
 
Abkürzungen
 
Abs. Absatz
Art. Artikel
Bst. Buchstabe
DBG Bundesgesetz vom 14. Dezember 1990 über die direkte

Bundessteuer (SR 642.11)
CHF Schweizer Franken
ESTV Eidgenössische Steuerverwaltung
MWST Mehrwertsteuer
MWSTG Bundesgesetz vom 12. Juni 2009 über die Mehrwertsteuer

(SR 641.20)
MWSTV Mehrwertsteuerverordnung vom 27. November 2009 (SR 641.201)
PSS Pauschalsteuersatz, Pauschalsteuersätze
SR Systematische Sammlung des Bundesrechts
SSK Schweizerische Steuerkonferenz
SSS Saldosteuersatz, Saldosteuersätze
Ziff. Ziffer
 
  
Gültige Steuersätze bis 31.12.2017:
 
Normalsatz 8,0 %; reduzierter Satz 2,5 %; Sondersatz 3,8 %.
 
 
Gültige Steuersätze ab 01.01.2018:
 
Normalsatz 7,7 %; reduzierter Satz 2,5 %; Sondersatz 3,7 %.

Stand  dieser Ziffer ab 01.11.2017 bis1)
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Geschäftsfahrzeuge der Luxusklasse 
 
Mit der Einführung des neuen Lohnausweises im Jahr 2007 wurde kantonalrecht-
lich auf die Ausscheidung eines Luxusanteils auf Fahrzeugen verzichtet. Die Ab-
schreibungen auf Luxusfahrzeugen gelten somit als geschäftsmässig begründet, 
sofern diese in einem Konnex zur Geschäftstätigkeit stehen. An dieser Praxis wird 
auch nach einem Entscheid des Bundesgerichts zur steuerlichen Ausscheidung ei-
nes Luxusanteils bei Geschäftsfahrzeugen der oberen Preisklasse festgehalten. Mit 
dem vorliegenden Beitrag beleuchten wir unsere Praxis im Lichte der bundesge-
richtlichen Rechtsprechung.  
 
 
Ausgangslage - Der BGE vom 1. Mai 2015 
 
Das Bundesgericht hat sich im Entscheid vom 1. Mai 2015 (BGE 2C_697/2014) mit der 
Frage auseinandergesetzt, ob bei Geschäftsfahrzeugen der oberen Preisklasse steuer-
rechtlich ein Luxusanteil auszuscheiden sei. Das Gericht hat dabei den Entscheid einer 
kantonalen Steuerverwaltung geschützt und die dagegen vorgebrachten Argumente der 
höheren Sicherheit bei längeren Fahrten und der Imagepflege verworfen. Der erforderli-
che enge Konnex zum Unternehmenszweck fehle vorliegend, womit mangels geschäfts-
mässiger Begründetheit die Differenz zwischen der buchhalterischen und der steuerlich 
zulässigen Abschreibung (auf dem Preis von maximal CHF 100'000) als geldwerte Leis-
tung zu betrachten sei.  
 
 
Sachverhalt und Veranlagungsergebnis gemäss BGE vom 1.5.2015 
 
Eine Immobilienhandelsgesellschaft mit einem einzigen Gesellschafter und Geschäftsfüh-
rer hatte einen Porsche für den Betrag von CHF 143'000 als Geschäftsfahrzeug erwor-
ben. Im Erwerbsjahr verbuchte die Gesellschaft eine Abschreibung von CHF 57'200 (40 % 
auf CHF 143'000). Auf die Verbuchung eines Privatanteils wurde verzichtet. Die Steuer-
verwaltung anerkannte lediglich einen Betrag von CHF 40'000 als geschäftsmässig be-
gründete Abschreibung (40 % auf CHF 100'000). Den Anschaffungspreis von über CHF 
100'000 qualifizierte sie als Luxuskomponente und somit als nicht abschreibungswürdigen 
Vermögenswert. Zusätzlich zu dieser Abschreibungsaufrechnung von CHF 17'200 wurde 
ein Privatanteil von CHF 9'600 aufgerechnet (konsequenterweise berechnet mit 9.6 % auf 
dem Wert von CHF 100'000).  
 
Das Bundesgericht hielt fest, dass Kosten als geschäftsmässig begründet und damit als 
steuerlich abzugsfähig gälten, wenn sie mit dem erzielten Erwerb unternehmungswirt-
schaftlich in einem unmittelbaren und direkten organischen Zusammenhang stünden. 
Nicht abzugsfähig seien jedoch private Lebenshaltungskosten des Gesellschafters. Dazu 
gehörten Aufwendungen für die Abgeltung privater Bedürfnisse, zum Beispiel Auslagen 
für "standesgemässes" Auftreten mit Luxusautos. In solchen Fällen fehle der erforderliche 
enge Konnex zum Unternehmenszweck, selbst wenn sie unter Umständen der Erwerbstä-
tigkeit förderlich seien.  
 
Der Grund für die vorliegende Kostenübernahme wurde im beteiligungsrechtlichen Ver-
hältnis erblickt, womit es sich um eine Vorteilszuwendung zugunsten des Gesellschafters 
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handelte. Gestützt darauf ist diese geldwerte Leistung auch beim Gesellschafter als steu-
erbarer Vermögensertrag mit CHF 26'800 (Abschreibung und Privatanteil) im Rahmen der 
Teilbesteuerung abzurechnen (60 % DBG / 50 % StG).  
 
Nach dieser Qualifikation gilt der gesamte Wert von CHF 143'000 grundsätzlich als Ge-
schäftsvermögen der Gesellschaft. Daher wird nicht etwa der Luxusanteil von CHF 43'000 
als Nonvaleur qualifiziert und sofort als geldwerte Leistung betrachtet, sondern einzig die 
jährliche Abschreibung auf diesem Wert wird als geschäftsmässig nicht begründete Vor-
teilszuwendung steuerlich korrigiert (Entreicherung der Gesellschaft).  
 
 
Kantonale Veranlagungspraxis  
 
Grundsatz 
 
Mit der Einführung des neuen Lohnausweises im Jahr 2007 wurde kantonalrechtlich auf 
die Ausscheidung eines Luxusanteils auf Fahrzeugen verzichtet. An dieser Praxis soll 
auch weiterhin festgehalten werden. Somit gilt die Abschreibung auf einem Luxusfahrzeug 
ebenfalls als geschäftsmässig begründet, sofern dieses in einem Konnex zur Geschäftstä-
tigkeit steht. Demgegenüber werden Abschreibungen nicht zum Abzug zugelassen, sofern 
die entsprechenden Vermögenswerte privaten Zwecken dienen und die daraus resultie-
renden Aufwendungen als private Lebenshaltungskosten zu qualifizieren sind.  
 
Bei einer aktiven Immobilienhandelsgesellschaft dürfte das Kriterium des geschäftlichen 
Konnexes in der Regel erfüllt sein, womit nach kantonaler Veranlagungspraxis im vorlie-
genden Fall die volle Abschreibung als Geschäftsaufwand anerkannt würde. Konsequen-
terweise wäre auch der Privatanteil von 9.6 % auf dem gesamten Kaufpreis von CHF 
143'000 zu bemessen (CHF 13'728).  
 
Ausnahmen 
 
Obwohl wir auf eine generelle Ausscheidung des Luxusanteils in der Veranlagungspraxis 
verzichten, werden allfällige sachwidrige Rechtsgestaltungen und die daraus resultieren-
den Aufwendungen untersucht und diese im Rahmen der geschäftsmässigen Begründet-
heit steuerlich korrigiert. Dies soll am folgenden Beispiel veranschaulicht werden:  
 
Ein kleiner Geschäftsbetrieb in Form einer Aktiengesellschaft (z.B. Coiffeurgeschäft, Bä-
ckerei, Käserei, Metzgerei, Restaurant, Immobiliengesellschaft mit Verwaltung der eige-
nen Immobilien oder ähnliche Kleinstbetriebe) hat ein Fahrzeug der obersten Preisklasse 
erworben und dieses ordnungsgemäss auf die Gesellschaft registriert. In solchen Fällen 
dürfte das Fahrzeug zur Hauptsache privaten Zwecken des Aktionärs dienen und auch 
aufgrund seiner persönlichen Motive angeschafft worden sein. Zumindest spricht eine 
starke Vermutung dafür, welche nach geltender Beweislastverteilung von der steuerpflich-
tigen Gesellschaft zu entkräften wäre.  
 
Dieselbe Vermutung gilt auch in Bezug auf Motorräder, Yachten, Wohnwagen und ähnli-
che Vermögenswerte, welche unter Umständen ausschliesslich für private Zwecke zur 
Verfügung stehen. Die Aufwendungen im Zusammenhang mit solchen Vermögenswerten, 
welche nur aus privaten bzw. steuerlichen Motiven über die Gesellschaft gehalten werden 
und ausschliesslich den privaten Interessen des Aktionärs dienen, qualifizieren sich nicht 
als geschäftsmässig begründete Geschäftskosten und sind steuerlich vollumfänglich als 
geldwerte Leistung aufzurechnen. 
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Praxisbeispiel 
 
Kleinbetrieb mit Erwerb eines Luxusfahrzeuges zum Preis von CHF 183'000, welches zur 
Hauptsache (aber nicht ausschliesslich) privaten Zwecken dient und vorwiegend im Inte-
resse des Aktionärs über die Gesellschaft gehalten wird:  
 
Auszug aus der Buchhaltung:   
Abschreibung Fahrzeug  43'000 
Fahrzeugunterhalt  12'000 
verbuchter Privatanteil 9.6 % auf 183'000 -17'570 
Nettoaufwand zulasten Erfolgsrechnung  37'430 
 
Im massgebenden Geschäftsjahr wurden mit dem Fahrzeug total 30'000 km gefahren. Die 
geschäftliche Kilometerzahl wird auf höchstens 1/3 bzw. auf 10'000 km pro Jahr ge-
schätzt.   
 
Zum steuerbaren Reingewinn gehören insbesondere Zuwendungen der Gesellschaft an 
die Anteilsinhaber (oder ihnen nahestehende Dritte), die einem Aussenstehenden nicht 
oder zumindest nicht im gleichen Masse gewährt worden wären. Solche geldwerten Leis-
tungen sind nach der Rechtsprechung immer dann anzunehmen, wenn die Gesellschaft 
keine gleichwertige Gegenleistung erhält, der Anteilsinhaber direkt oder indirekt einen 
Vorteil erhält, der einem unabhängigen Dritten nicht zugebilligt worden wäre und der Cha-
rakter dieser Leistung für die Gesellschaftsorgane erkennbar war. Gemäss geltender Be-
weislastverteilung hat die steuerpflichtige Gesellschaft zudem den Nachweis zu erbringen, 
dass diese verbuchten Aufwendungen geschäftsmässig begründet sind. Nachfolgend ge-
hen wir davon aus, dass dieser konkrete Nachweis bezüglich der geschäftsmässigen Be-
gründetheit nicht erbracht werden kann.  
 
Aufgrund der teilweisen geschäftlichen Fahrzeugbeanspruchung können die aus unter-
nehmungswirtschaftlicher Sicht vertretbaren Kosten wie folgt festgelegt werden:  
 
geschäftsmässig begründeter Fahrzeugauf-
wand: 10'000 km à 70 Rp.1)  

 
7'000 

verbuchter Fahrzeugaufwand netto  37'430 
Aufrechnung als geldwerte Leistung   30'430 
1)

 in Anlehnung an die eidg. Berufskostenverordnung (Anhang); SR 642.118.1  
 

 
Wenn dieses Fahrzeug beispielsweise über 5 Jahre erfolgswirksam abgeschrieben wor-
den ist, wird sich im 6. Jahr in etwa die folgende Ausganglage zeigen (wobei der Privatan-
teil weiterhin nach den MWST-rechtlichen Regeln verbucht wird):  
  
Auszug aus der Buchhaltung:   
Abschreibung Fahrzeug  0 
Fahrzeugunterhalt  19'000 
verbuchter Privatanteil 9.6 % auf 183'000 -17'570 
Nettoaufwand zulasten Erfolgsrechnung  1'430 
 
 
Nachdem steuerrechtlich während der vergangenen 5 Jahre nur die maximalen Kosten 
von CHF 7'000 p.a. zugestanden wurden, muss nun der Gesellschaft im 6. Jahr konse-
quenterweise ein gewinnmindernder Aufwand von CHF 5'570 gewährt werden (Differenz 
zwischen verbuchtem Nettoaufwand von CHF 1'430 und steuerlich anerkannten Fahr-
zeugkosten von CHF 7'000). Beim gutgeschriebenen Privatanteil handelt es sich nämlich 
gewinnsteuerrechtlich teilweise um eine steuerneutrale Kapitaleinlage im Sinne von Art. 
60 DBG und § 74 StG; d.h. der MWST-rechtliche Privatanteil wird nach gewinnsteuerli-
cher Qualifikation auf CHF 12'000 reduziert, womit sich wiederum ein zulässiger Fahr-
zeugaufwand von netto CHF 7'000 ergibt. Daraus kann aber keine rückwirkende Steuer-
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korrektur der früher aufgerechneten geldwerten Leistungen geltend gemacht werden (auf-
grund des Periodizitäts- und Massgeblichkeitsprinzips).  
 
Sollte das Fahrzeug Anfang des 7. Jahres zum Preis von CHF 10'000 veräussert und so-
mit ein erfolgswirksamer Gewinn im selben Betrag ausgewiesen werden, müsste dieser 
Kapitalgewinn folgerichtig aus der steuerlichen Gewinnermittlung eliminiert werden. Wie 
früher die übersetzten Abschreibungen und überhöhten Fahrzeugkosten soll sich nun 
auch ein diesbezüglicher Kapitalgewinn steuerneutral verhalten. Der steuerneutrale Mit-
telzufluss von CHF 10'000 gehört aber dennoch, wie bereits das bisherige Fahrzeug, in 
die Gesellschaft und kann nicht etwa dem Anteilsinhaber gutgeschrieben werden.   
 
Diese Veranlagungspraxis wird im Bereich der Kapitalgesellschaften nur ausnahmsweise 
bei offensichtlichen Missverhältnissen bezüglich Leistung und Gegenleistung zwischen 
Gesellschaft und Anteilsinhaber angewandt. Bei selbständiger Tätigkeit ist im Grundsatz 
die Präponderanz gemäss Art. 18 Abs. 2 DBG und § 25 Abs. 2 StG zu beachten. Ein 
überwiegend privat genutztes Fahrzeug kann demnach nicht bilanziert werden. Die oben 
dargelegte Praxis im Bereich der Kapitalgesellschaften findet aber ausnahmsweise und 
aus pragmatischen Überlegungen auch bei selbständig erwerbenden Personen Anwen-
dung, falls das Fahrzeug aufgrund der Präponderanzmethode eigentlich überwiegend pri-
vaten Zwecken dient.   
 
 
Autor/Kontakt 
Josef Habermacher, Juristische Personen 
041 228 65 84, josef.habermacher@lu.ch 
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Eidgenössisches Finanzdepartement EFD

Eidgenössische Steuerverwaltung ESTV

Die elektronische MWST-Abrechnung wird Standard
Sehr geehrte Damen und Herren

Im Verlauf des Jahres 2020 erfolgt der Wechsel von der Papier-Abrechnung zur Online-Ab-
rechnung.

Heute deklariert fast jedes zweite Unternehmen mit «ESTV SuisseTax» seine MWST be-
quem und sicher online und profitiert somit von zusätzlichen Funktionen. Damit auch Sie von 
den Vorteilen der Online-Abrechnung profitieren können, empfehlen wir, schon heute auf 
«ESTV SuisseTax» umzusteigen. Dies ist nicht nur effizienter als eine Papier-Abrechnung, 
sondern auch ökologischer und günstiger.

Mit dem Wechsel entfällt die automatische Zustellung der Papier-Abrechnung durch die 
ESTV. Die Papierabrechnung wird zukünftig nur noch auf schriftliches Gesuch hin zugeschickt.

Nebst «ESTV SuisseTax» wird Ihnen im Verlauf des Jahres 2020 mit «MWST-Abrechnung 
easy» eine weitere Möglichkeit zur Verfügung stehen, wie Sie die MWST einfach online de-
klarieren können. Bei «MWST-Abrechnung easy» braucht es keinen individuellen Account. 
Zudem ist vorgesehen, dass die MWST-Abrechnung wahlweise online eingereicht werden 
kann oder die Steuervertreterinnen und Steuervertreter, etc. diese auch ausdrucken und 
durch die steuerpflichtige Person unterzeichnen lassen können.

Ihre Vorteile

«ESTV SuisseTax» «MWST-Abrechnung easy»
• Sicherer Zugriff online – rund um die Uhr • Sicherer Zugriff online – rund um die Uhr

• Benutzerregistrierung mit Account • Benutzerregistrierung ohne Account

• Eingeben der steuerrelevanten Angaben
und automatische Berechnung der Steuer

• Eingeben der steuerrelevanten Angaben
und automatische Berechnung der Steuer

• Erinnerungsfunktion per E-Mail • Diverse Erinnerungsfunktionen

• Jahresabstimmung und Korrektur-
abrechnung möglich

• Unterzeichnen der MWST-Abrechnung
durch Steuerpflichtige in Vertretungsver-
hältnissen

• Nachverfolgen der Vorgänge in der Ge-
schäftsfallübersicht

• Beantragen von Fristverlängerungen

• Benutzerverwaltung

• Bestellen von Unternehmer- und Ein-
tragungsbescheinigungen

• Übermitteln der Daten direkt aus der Ge-
schäftssoftware in Online-Abrechnung

Weitere Informationen zur elektronischen Abrechnung werden laufend auf unserer Webseite 
www.estv.admin.ch aufgeschaltet.

Freundliche Grüsse

Raffaello Pietropaolo
Vizedirektor Eidg. Steuerverwaltung
Leiter Hauptabteilung Mehrwertsteuer

2019_Q2_Online MWST-Abrechnung_de

Hauptabteilung Mehrwertsteuer
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Formular Nr. 764 zur Meldung nach Artikel 38 MWSTG 

1 Allgemeine Angaben zu den am Meldeverfahren Beteiligten 

Veräusserer Erwerber 
MWST-Nr.: CHE- CHE- 
ESTV-ID: 
Wenn keine MWST-Nr. vorhanden: 
Ist die Anmeldung erfolgt?  

� Ja
� Nein

1)

Name / Firma 
Adresse / Sitz 
Rechtsform 
Grund der 
Vermögensübertragung2) 

� Geschäftsaufgabe
� Umstrukturierung
� Transaktion nach dem Fusionsgesetz und/oder nach
� Art. 19 oder 61 des Bundesgesetzes über die direkte Bundessteuer

Abrechnungsart � vereinnahmt
� vereinbart

� vereinnahmt
� vereinbart

Abrechnungsmethode � Saldo- oder Pauschalsteuersatz
� Effektiv

� Saldo- oder Pauschalsteuersatz
3)

� Effektiv
Wurde bisher für von der Steuer 
ausgenommene Leistungen 
optiert? 

� Ja
� Nein

Wird für von der Steuer 
ausgenommene Leistungen 
optiert? 

� Ja4)

� Nein

Weiterhin unternehmerisch tätig? � Ja
� Nein

Wenn ja
5)

;  weiterhin der MWST
 unterstellt? 

Wenn nein;  Löschung per? 

� Ja
� Nein
........................................................ 

Name und Tel. der Kontaktperson 

1) Falls die Anmeldung noch nicht getätigt wurde, ist diese separat über unsere Homepage www.estv.admin.ch
vorzunehmen (Anmeldung als steuerpflichtige Person).

2) Erläuterungen dazu entnehmen Sie bitte der MWST-Info Meldeverfahren.
3) Wer sich durch die Vermögensübernahme neu im MWST-Register eintragen lässt, hat innerhalb von 60 Tagen nach

Zustellung der MWST-Nr. zu entscheiden, ob er nach der effektiven Methode oder nach der Saldosteuersatz- 
beziehungsweise der Pauschalsteuersatzmethode abrechnen will.

4) Die nach der effektiven Methode abrechnende steuerpflichtige Person kann durch offenen Ausweis der Steuer die
von der Steuer ausgenommenen Leistungen freiwillig (Option gem. Art. 22 MWSTG) versteuern.

5) Wer ein Unternehmen betreibt und von der Steuerpflicht befreit ist (Nichterreichen der Umsatzlimiten), hat das
Recht, auf diese Befreiung gegenüber der ESTV ausdrücklich zu verzichten. Weitere Erläuterungen entnehmen Sie
bitte der MWST-Info Steuerpflicht.

2 Datum
 der Übertragung: des Vertragsabschlusses: der Veröffentlichung im Handelsregister: 

■



   
Schwarztorstrasse 50, 3003 Bern  www.estv.admin.ch 
D_MWST Nr. 0764_01 / 04.12 2/3 

 

3 Fragen im Zusammenhang mit Grundstücken (Liegenschaften)   
 Wurden Grundstücke oder Grundstückteile im Meldeverfahren übertragen? 

Falls die Frage mit Ja beantwortet wird, wollen Sie bitte zusätzlich die nachfolgende 
Seite 3 ausfüllen und einreichen (je Grundstück oder Grundstückteil ein separates 
Blatt ausfüllen) 

 � Ja 
� Nein 

    
4 Angaben zum zu veräussernden Vermögen 

(ohne Wert der Grundstücke oder Grundstückteile davon) 
  

 Verkehrswert der zu veräussernden Vermögenswerte 
(unter Ziff. 200 und 225 der MWST-Abrechnung zu deklarieren) 

CHF ............................... 

 - davon zur Erbringung steuerbarer (inkl. optierter) Leistungen verwendet 
() Veräusserungspreis; MWST-Info Meldeverfahren) 

CHF ............................... 

 Bitte folgende Unterlagen einreichen: 
(aufgeteilt in steuerbare und nicht steuerbare Vermögenswerte) 
- Aufstellung der übertragenen Gegenstände und Dienstleistungen 
- Vermögensübertragungsvertrag bei Veräusserung von Teilvermögen 
- Bilanz bei Übernahme von Aktiven und Passiven (Übertragungsbilanz) 
- Kaufvertrag, Rechnung usw. 

  

    
4.1 Fragen zur Nutzung des Gesamt- oder Teilvermögens beim Veräusserer 

beziehungsweise beim Erwerber (Nutzungsänderung)  
 An den Veräusserer: 

Werden Gegenstände und/oder Dienstleistungen (welche für die Erbringung von 
steuerbaren Leistungen verwendet wurden) zurückbehalten, die ganz oder teilweise 
nicht mehr für eine steuerbare Leistung verwendet werden?  
Wird diese Frage mit Ja beantwortet, bitte eine separate Auflistung der 
entsprechenden Gegenstände und/oder Dienstleistungen mit den dazugehörigen 
Werten beilegen. Bitte beachten Sie, dass es zu einer Vorsteuerkorrektur im Sinne 
von Eigenverbrauch (Nutzungsänderung) führen kann. 

  
� Ja 
� Nein 
 

    
 An den Erwerber:  

Werden Gegenstände und/oder Dienstleistungen ganz und/oder teilweise nicht 
mehr für eine steuerbare Leistung verwendet (z.B. für den privaten Zweck oder für 
eine von der Steuer ausgenommene Tätigkeit nach Art. 21 MWSTG)?  
Wird diese Frage mit Ja beantwortet, bitte eine separate Auflistung der 
entsprechenden Gegenstände und/oder Dienstleistungen mit den dazugehörigen 
Werten beilegen. Bitte beachten Sie, dass es zu einer Vorsteuerkorrektur im Sinne 
von Eigenverbrauch (Nutzungsänderung) führen kann. 

  
� Ja 
� Nein 
 

 

  Die Unterzeichnenden nehmen zur Kenntnis, dass 
- auf den Übertragungsbelegen (z.B. Rechnungen oder Verträge) zu vermerken ist, dass das Meldeverfahren  

zur Anwendung kommt;  
- die Vermögensübertragung als Lieferung und/oder Dienstleistung zu versteuern ist, wenn das Meldeverfahren  

nicht zur Anwendung kommt; 
- eine Änderung des Verwendungszweckes beim Erwerber zu einer Vorsteuerkorrektur (Eigenverbrauch oder 

Einlageentsteuerung) führen kann;  
- unvollständig ausgefüllte Formulare nicht bearbeitet werden können.  
 

 Ort und Datum:  Stempel und rechtsverbindliche Unterschriften aller Beteiligten:  
   Veräusserer  Erwerber  
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Übertragung eines Grundstücks oder eines Grundstückteils 
Ist nur auszufüllen, wenn die Frage 3 mit Ja beantwortet wurde 

5 Angaben der Beteiligten 
Veräusserer Erwerber 

MWST-Nr.: CHE- CHE- 
ESTV-ID: 
Name / Firma 

6 Angaben zum übertragenen Grundstück oder Grundstückteil 
Strasse, PLZ und Ort des übertragenen Grundstückes ……………………………………………………...... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Genaue Bezeichnung (ganze Liegenschaft, Stockwerk und dgl.) ………………………………………………….......... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Verkehrswert des übertragenen Grundstückes inkl. Boden CHF ………………………… 
(unter Ziff. 200 der MWST-Abrechnung zu deklarieren) 

abzüglich anteiliger Wert (Verkehrswert) des Bodens CHF ………………………… 
(unter Ziff. 280 der MWST-Abrechnung zu deklarieren) 

Verkehrswert ohne Boden CHF ………………………… 
(unter Ziff. 225 der MWST-Abrechnung zu deklarieren) 

7 Fragen im Zusammenhang mit der Nutzung zum Zeitpunkt der Übertragung 
7.1 Nutzung beim Veräusserer zum Zeitpunkt der Übertragung? 

� ausschliesslich für unternehmerische Tätigkeiten mit Anrecht auf Vorsteuerabzug (d.h. für steuerbare
Leistungen)

� ausschliesslich für nicht unternehmerische Tätigkeiten oder unternehmerische Tätigkeiten ohne Anrecht auf
Vorsteuerabzug 

� bei gemischter Verwendung: Für unternehmerische Tätigkeiten mit
Anrecht auf Vorsteuerabzug: ...............................% 
Nicht unternehmerische Tätigkeiten oder  
unternehmerische Tätigkeiten ohne Anrecht 
auf Vorsteuerabzug: ...............................% 

7.2 Nutzung beim Erwerber nach der Übertragung? 
� ausschliesslich für unternehmerische Tätigkeiten mit Anrecht auf Vorsteuerabzug (d.h. für steuerbare

Leistungen)
� ausschliesslich für nicht unternehmerische Tätigkeiten oder unternehmerische Tätigkeiten ohne Anrecht

aufVorsteuerabzug
� bei gemischter Verwendung: Für unternehmerische Tätigkeiten mit

Anrecht auf Vorsteuerabzug: ...............................% 
Nicht unternehmerische Tätigkeiten oder  
unternehmerische Tätigkeiten ohne Anrecht 
auf Vorsteuerabzug: ...............................% 

Betreffend des Nachweises der Nutzung beachten Sie bitte die Erläuterungen in der MWST-Info Meldeverfahren. 

Die Unterzeichnenden nehmen zur Kenntnis, dass eine Änderung des Verwendungszwecks beim Erwerber zu 
einer Vorsteuerkorrektur (Eigenverbrauch oder Einlageentsteuerung) führen kann. 

 Ort und Datum: Stempel und rechtsverbindliche Unterschriften aller Beteiligten: 
Veräusserer  Erwerber 
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Bei der Anwendung des Meldeverfahrens sind folgende Hinweise zu beachten: 
 
Definition eines Gesamt- 
oder Teilvermögens: 
(MI 11, Ziff. 1.3.4) 

Gesamtvermögen: alle Aktiven des Veräusserers. 
 
Teilvermögen: jede kleinste für sich lebensfähige Einheit ei-
nes Unternehmens (Art. 101 MWStV, Kreisschreiben Nr. 5 
der ESTV vom 1.6.2004 (Definition der direkten Bundessteu-
er)).  
 
Indizien für das Vorliegen eines Teilvermögens sind (MI 11, 
Ziff. 1.3.4): 
 

 Einheit eines Unternehmens erbringt Leistungen auf dem 
Markt oder an eng verbundene Unternehmen; 
 

 die Einheit eines Unternehmens verfügt über Personal; 
 

 der Personalaufwand steht in einem sachgerechten Verhält-
nis zum Ertrag. 
 
Kein Teilvermögen in diesem Sinne ist beispielsweise der 
Verkauf des Warenlagers (freiwillige Anwendung u.U. mög-
lich).  
 

Definition 
Umstrukturierungs-
tatbestand: 

Ein Umstrukturierungstatbestand im Sinne von Art. 38 Abs. 1 
Bst. a MWStG liegt vor, wenn die Veräusserung nach den 
Bestimmungen der Art. 19 oder 61 DBG abgewickelt wird. 
(MI 11, Ziff. 1.3) 
 

Gruppenbesteuerung: 
 
 

Bei der Übertragung innerhalb einer Mehrwertsteuergruppe 
erübrigt sich die Anwendung des Meldeverfahrens. Je nach 
Verwendung der übernommenen Vermögenswerte kann eine 
Nutzungsänderung (Eigenverbrauch / Einlageentsteuerung) 
bei der übertragenden Unternehmung eintreten (Art. 31 resp. 
Art. 32 MWStG, MI 10). 
 

Liegenschaften: 
 

Die Übertragung von Liegenschaften (auch Teilen davon) 
(ohne Boden) kann mit dem Meldeverfahren durchgeführt 
werden (Art. 104 Bst. a MWStV; MI 11, Ziff. 2.2). 
 

Meldung: 
 

Das Formular Nr. 764 zur Meldung nach Art. 38 MWStG ist 
von beiden Parteien zu unterzeichnen und bei der übertra-
genden Unternehmung mit dem Abrechnungsformular des 
Quartals der Vermögensübertragung der ESTV einzureichen.  
 
Wird das Meldeverfahren nicht angewendet und ist die Steu-
erforderung gesichert, kann das Meldeverfahren nicht mehr 
angeordnet werden (Art. 38 Abs. 3 und 5 MWStG). 
 

Nachweis der vormaligen 
Nutzung (Belegübergabe): 
 

Kann der Erwerber die vormalige Nutzung durch den Ver-
äusserer schlüssig belegen, so gilt diese als Bemessungs-
grundlage für die Berechnung des Umfangs der eigenen Nut-
zungsänderung. Dabei sind beispielsweise folgende Doku-
mente von Bedeutung: Vorsteuerbelege; Aufzeichnungen 
über den Schlüssel der Vorsteuerkorrektur; Vorsteuerjourna-
le; steuerliche Veranlagungen (direkte Bundessteuer); MWSt-



Abrechnungen; Anlagebuchhaltung; Anlageinventar; Konten 
der Finanz- und Betriebsbuchhaltung und dgl.; Gebäudeplan 
mit Mieterspiegel, Mietverträge oder Mietrechnungen (MI 11, 
Ziff. 5). 
 
Kann der Erwerber die vormalige Nutzung nicht belegen, wird 
vermutet, dass der Veräusserer die übertragenen Vermö-
genswerte vollumfänglich für zum Vorsteuerabzug berechti-
gende Leistungen verwendet hat (Art. 105 MWStV, MI 11, 
Ziff. 5.1.2). 
 

Rechnung / Vertrag: 
 

Wenn das Meldeverfahren angewendet wird, muss dies auf 
der Rechnung / dem Vertrag vermerkt werden (Art. 103 
MWStV). 
 

Rechte und Pflichten 
(z.B. Haftung): 
 
 

Wer ein Unternehmen übernimmt, tritt in die steuerlichen 
Rechte und Pflichten des Rechtsvorgängers ein (Art. 15 Abs. 
1 Bst. d MWStG, Art. 16 Abs. 2 MWStG). 
 

Saldosteuersatzmethode 
beim Erwerber: 
 

Bei Beendigung der Steuerpflicht oder bei Entnahme aus dem 
unternehmerischen steuerbaren Bereich ist beim Erwerber, 
der mit Saldosteuersätzen abrechnet, auf dem Zeitwert der 
unbeweglichen Gegenstände im Zeitpunkt der Löschung aus 
dem MWSt-Register resp. der Entnahme die MWSt zum in 
diesem Zeitpunkt geltenden Normalsatz abzurechnen, wenn 
der Gegenstand von der steuerpflichtigen Person im Rahmen 
des Meldeverfahrens von einer effektiv abrechnenden steuer-
pflichtigen Person erworben wurde. Zur Ermittlung des Zeit-
wertes der unbeweglichen Gegenstände wird für jedes abge-
laufene Jahr linear 1/20 abgeschrieben (Art. 82 Abs. 2 
MWStV; Art. 93 MWStV; MI 12, Ziff. 9). 
 

Steuersubjekt: 
 

Der Veräusserer und der Erwerber müssen bei der Übertra-
gung mit Meldeverfahren steuerpflichtig sein. Der Erwerber 
kann auch erst im Zusammenhang mit der Übertragung des 
Gesamt- oder Teilvermögens steuerpflichtig werden (Art. 38 
Abs. 1 MWStG, Art. 102 MWStV). 
 

Veräusserungspreis: Der Veräusserungspreis umfasst grundsätzlich sämtliche bi-
lanzierten und nicht bilanzierten Aktiven zum Verkehrswert 
(i.d.R. Verkaufspreis an Dritte) (MI 11, Ziff. 1.1). 
 
Erfolgt eine Veräusserung an eng verbundene Personen zu 
Buchwerten, akzeptiert die ESTV im Sinne einer Vereinfa-
chung die Deklaration der Buchwerte gemäss den direktsteu-
erlichen Grundsätzen (Art. 19 oder 61 DBG) (MI 11, Ziff. 4.1). 
Bei einer späteren Nutzungsänderung (Eigenverbrauch) bei 
Liegenschaften kann bei fehlendem Nachweis der Gebäude-
versicherungswert herangezogen werden (MBI 17, Ziff. 5.3). 
 

Verwendungsgrad: Durch die Anwendung des Meldeverfahrens übernimmt der 
Erwerber für die übertragenen Vermögenswerte die Bemes-
sungsgrundlage und den zum Vorsteuerabzug berechtigen-
den Verwendungsgrad des Veräusserers (Art. 38 Abs. 4 
MWStG). 



 
Es wird vermutet, dass der Veräusserer die übertragenen 
Vermögenswerte vollumfänglich für zum Vorsteuerabzug be-
rechtigende Tätigkeiten verwendet hat. Ein anderer Verwen-
dungsgrad ist vom Erwerber nachzuweisen (Art. 105 
MWStV). 
 

Voraussetzung: Übersteigt die auf dem Veräusserungspreis zum gesetzlichen 
Satz berechnete Steuer CHF 10‘000 oder erfolgt die Ver-
äusserung an eine eng verbundene Person, so hat die steu-
erpflichtige Person das Meldeverfahren anzuwenden, bei 
Umstrukturierungen nach Art. 19 oder 61 DBG und bei ande-
ren Übertragungen eines Gesamt- oder eines Teilvermögens 
auf eine andere steuerpflichtige Person im Rahmen einer 
Gründung, einer Liquidation, einer Umstrukturierung, einer 
Geschäftsveräusserung oder eines im Fusionsgesetz gere-
gelten Rechtsgeschäfts (Art. 38 Abs. 1 MWStG). 
 
Nimmt eine Gesellschaft eine im FusG vorgesehene Um-
wandlung ihrer Rechtsform vor, so führt diese nicht zu einem 
Wechsel des Steuersubjekts und somit kommt auch das Mel-
deverfahren nicht zur Anwendung (MI 11, Ziff. 1.3.3) (z.B. 
Personengesellschaft (Kollektiv- oder Kommanditgesellschaft) 
in eine AG oder GmbH). 
 
Unter der Voraussetzung, dass beide Parteien steuerpflichtig 
sind oder werden, kann das Meldeverfahren gemäss Art. 104 
MWStV angewendet werden 
 bei der Übertragung einer Liegenschaft oder eines Liegen-

schaftsteils 
 auf Gesuch der übertragenden Person, sofern gewichtige 

Interessen vorliegen (MI 11, Ziff. 2.3). 
 



In der nachfolgenden Checkliste sind die wichtigsten Hinweise für die Anwendung der Option 
bei der Vermietung, der Verpachtung und dem Verkauf von Liegenschaften alphabetisch 
aufgeführt: 
 

 

CHECKLISTE FÜR DIE ANWENDUNG DER OPTION 
 

Antrag: Die Option erfolgte bis 31.12.2017 durch offenen Ausweis der MWSt 
im Kauf- / Mietvertrag oder auf den Mietrechnungen (Art. 22 MWStG, 
BGer vom 10.10.2014 (2C_215/2014)). 
Ab 01.01.2018 kann die Option durch offenen Ausweis der MWSt im 
Kauf- / Mietvertrag bzw. auf den Mietrechnungen oder nur durch De-
klaration in der Abrechnung (Ziff. 200, Ziff. 205 (kumulativ) sowie Ziff. 
302) vorgenommen werden (Wahlmöglichkeit) (Art. 22 Abs. 1 
MWStG). 
 

Wenn Verträge und/oder Rechnungen vorhanden sind, sollte die Opti-
on durch offenen Ausweis der MWSt in diesen Dokumenten und De-
klaration in der Abrechnung vorgenommen werden, damit der steuer-
pflichtige Mieter / Käufer je nach Verwendungszweck die Möglichkeit 
des Vorsteuerabzugs hat. 
 

Ausnahme: Keine Optionsmöglichkeit gemäss Art. 22 MWStG besteht: 
 

a) bei Vermietung von Räumlichkeiten, wenn der Mieter die Räum-
lichkeiten ausschliesslich für Wohnzwecke (MBI 17, Ziff. 3.1) nutzt; 

 

b) beim Verkauf von Räumlichkeiten, wenn der Käufer die Räumlich-
keiten ausschliesslich für Wohnzwecke (MBI 17, Ziff. 3.1) nutzt; 

 

c) beim Verkauf von Bauland und Baurechtszinsen; 
 

d) bei Vermietung von Ferienwohnungen / -häusern; 
 

e) wenn der Verkäufer, Vermieter resp. Verpächter mit Saldosteuers-
ätzen resp. Pauschalsteuersätzen abrechnet. 

 

Beendigung: Bei Beendigung der Option ist in den meisten Fällen infolge Nut-
zungsänderung eine Vorsteuerabzugskorrektur (Eigenverbrauch) nach 
Art. 31 MWStG abzurechnen. 
 

Beginn: Grundsätzlich bei Mietbeginn oder beim Verkauf. Bei der Vermietung 
kann jederzeit optiert werden. 
Ab 01.01.2018 kann gemäss Art. 39 MWStV bis zur Finalisierungsfrist 
rückwirkend durch Deklaration in der Abrechnung (Ziff. 200, Ziff. 205 
(kumulativ) sowie Ziff. 302) noch optiert werden. 
 
Eine entsprechende Option ist bereits möglich, wenn noch keine Leis-
tungen erbracht werden. Art. 22 Abs. 2 MWStG bleibt vorbehalten. 
Z.B. bei Baubeginn einer inskünftig mit Option vermieteten / verkauf-
ten Liegenschaft. 
 

Dauer: Es kann - unter Vorbehalt von Art. 22 Abs. 2 MWStG - jede von der 
Steuer ausgenommene Leistung versteuert werden (Option). Eine 
Anwendungsfrist besteht nicht. 
 

Objekt: Vermietung / Verpachtung von Liegenschaften (inkl. Nebenkosten und 
inkl. Bodenanteil); Verkauf von Liegenschaften (ohne Boden). 
Die Option kann auch für Teilbereiche eines Gebäudes gewählt wer-
den. Bei teiloptierter Vermietung oder Verkauf empfiehlt es sich einen 



Situationsplan zu erstellen. 
 

Steuersatz: 
 

Nach dem Grundsatz: „Miete und Nebenkosten = eine Einheit“ hat der 
optierende Eigentümer auf den (gesamten) Mieteinnahmen und auf 
den Nebenkosten die Steuer zum Normalsatz (z.Zt. 7,7%) zu entrich-
ten, auch wenn in den Nebenkosten einzelne Komponenten (z.B. Ver-
sicherungsprämien, Wasserverbrauch) enthalten sind, die – für sich 
allein betrachtet – nicht oder nur zu 2,5% steuerbar wären. 
 

Verschiedene 
Leistungen: 

Bei von der Steuer ausgenommene Vermietung von Büroräumlichkei-
ten und steuerbare Dienstleistungen „Zurverfügungstellen von Infra-
struktur“ ist zu prüfen. ob es sich um eine Gesamtleistung, eine Haupt- 
mit Nebenleistung(en) oder je selbständige Leistungen bzw. Leis-
tungskomplexe (Kombination) handelt. Leistungskombinationen müs-
sen in einem Gesamtbetrag fakturiert werden. Massgebend sind die 
tatsächlichen Gegebenheiten und nicht primär die in einem Vertrag 
enthaltene Formulierung, auch wenn letztere ein gewichtiges Indiz für 
einen bestimmt gearteten Sachverhalt darstellen kann (Urteil des 
Bundesverwaltungsgerichts vom 5.11.2013 (A-1266/2013)). 
 

 



 
Beurteilung Option bei von der Steuer ausgenommenen Leistungen 
mit / ohne Anrecht auf Vorsteuerabzug beim Leistungsempfänger 
 
 

  

Von der Steuer ausgenommene 
Leistungen nach Art. 21 Abs. 2 

MWStG 
 

 

   
 
 

  

 
ja 

 Handelt es sich um im 
Art. 22 Abs. 2 MWStG 

erwähnten von der Steu-
er ausgenommenen 

Leistungen? 

  

   
        nein 
 

  

 

sind Belege (z.B. 
Rechnung, Vertrag 
usw.) vorhanden? 

 
ja 

 
MWSt-Hinweis 

auf Belegen 

 
ja 

Option 
mit Anrecht auf Vorsteu-

erabzug beim Leis-
tungsempfänger 

 
         nein 

  
        nein 
 

  

  Deklaration im Abrech-
nungsformular unter Ziff. 
200, Ziff. 205 (kumulativ) 
usw. im Quartal der Leis-

tungserbringung 

 
ja 

 

Option 
ohne Anrecht auf Vor-

steuerabzug beim Leis-
tungsempfänger 

   
        nein 
 

 
  ja 

 

   

spätere Deklaration 
in Berichtigungs-

abrechnung 

 sofern 
nachträgliche Bestäti-

gung des MWSt-
Hinweises vom Leis-

tungserbringer vorliegt 1) 
   

        nein 
 

  

   
Option nicht möglich 

 Option 
mit Anrecht auf Vorsteu-

erabzug beim Leis-
tungsempfänger 

 
1) der Leistungserbringer hat die Möglichkeit, innerhalb der Finalisierungsfrist nach Art. 72 
Abs. 1 MWStG die Option durch Ausweis der MWSt in der Rechnung / Vertrag vorzunehmen 
und die Rechnung unter Einhaltung der in Art. 27 MWStG aufgeführten Voraussetzungen zu 
korrigieren (MI 04, Ziff. 7.1 Beispiel 4). 
 



 

 

ZUSAMMENFASSUNG 
Verkauf von neu erstellten / umgebauten Bauwerken ohne Option 
(Verwaltungspraxis ab 1.7.2013) 
 
Nachfolgend sind die wichtigsten Hinweise zur Verwaltungspraxis der ESTV bei der Erstel-
lung / Umbau von Bauwerken zwecks Verkauf aufgezeigt (MBI 04, Ziff. 8): 
 
Ziff. 8.1.1 Betroffener Personenkreis: sämtliche Veräusserer von neu erstellten oder 

umgebauten Bauwerken und/oder Objekten, z.B. Bauunternehmer, Investoren, 
Baugenossenschaften, Pensionskassen, Konsortien, einfache Gesellschaften, 
Stiftungen, Vereine oder private Immobilieneigentümer (unabhängig davon, ob 
sie bei der Erstellung / Umbau Eigenleistungen erbringen oder nicht). 
 

Ziff. 8.2 Abgrenzung von der Steuer ausgenommene und steuerbare Immobilienliefe-
rung (pro Objekt) 
 

 Verkauf eines neu erstellten / umgebauten Objektes (Liegenschaftsteil) 

 von der Steuer ausgenommene 
Immobilienlieferung: 

 steuerbare 
Immobilienlieferung: 

    
 Wenn bei Verkauf von neu erstell-

ten / umgebauten Objekten (inkl. 
Boden)1) vor Baubeginn / Umbau-
beginn keine Verurkundung des 
Vertrages oder Unterzeichnung des 
Werkvertrages erfolgte3) 4)  
 

(Vorverträge mit Reservierungszahlun-
gen, die nicht öffentlich beurkundet 
sind, sind für die Beurteilung unbeacht-
lich) 

 Wenn bei Verkauf von neu erstellten / 
umgebauten Objekten (inkl. Boden)1) 
vor Baubeginn / Umbaubeginn eine 
Verurkundung des Vertrages oder 
Unterzeichnung des Werkvertrages 
erfolgte3) 4)  
 

Bei Verkauf von neu erstellten / umge-
bauten Objekten (ohne Boden) (Boden 
wird durch eine unabhängige Drittper-
son verkauft oder ist bereits im Besitz 
des Käufers)2) 

  

1) oder wenn der Veräusserer des Bauwerks / Objekts den Boden im Baurecht 
abgibt. 
 

 2) Ausnahme: wenn Verkäufer des Bodens und der Bauwerke / Objekte eng ver-
bundene Personen sind, werden die Veräusserer als eine Einheit behandelt 
(steuerliche Betrachtung, wie wenn der Bauunternehmer / Investor Bauwerke / 
Objekte und Boden verkauft). Der Ersteller des Bauwerks ist für die steuerliche 
Behandlung verantwortlich.  
 

 3) Kauf- oder Vorvertrag (massgebliches Datum: Verurkundung) nach Art. 216 
Abs. 1 und 2 OR und/oder Werkvertrag (massgebliches Datum: Vertragsab-
schluss) nach Art. 363 OR (mit der Käuferschaft). 
 

 4) Wenn bei Verkauf von neu erstellten / umgebauten Objekten inkl. Boden (ver-
mutlich auch bei Abgabe im Baurecht) separate Verträge erstellt werden, ist ge-
mäss den Beispielen in Ziff. 8.2 der MBI 04 für die Abgrenzung nicht relevant, 
welcher Vertrag vor Baubeginn beurkundet oder unterzeichnet wurde.  
 

Ziff. 8.3.1 
Ziff. 8.3.3 
Ziff. 8.3.5 
Ziff. 8.3.7 

Der Baubeginn wird immer für ein ganzes Bauwerk (z.B. Einfamilienhäuser, 
Mehrfamilienhäuser, Doppelhäuser, Reihenhauszeilen (z.B. 5 Reiheneinfamili-
enhäuser) oder Einstellhallen (gemeinsames Bauwerk)) festgelegt, d.h. es gilt für 
jedes Bauwerk der gleiche Baubeginn. Der Baubeginn gilt nicht generell für eine 



 

 

 (Gesamt)Überbauung oder eine einzelne Teiletappe einer Überbauung. 
 
Auch bei Bauwerken mit unterschiedlich zu qualifizierenden Objekten („ge-
mischt„ genutzte Liegenschaft) wird der Baubeginn pro Bauwerk festgelegt. 
 
Aus Praktikabilitätsgründen gilt der Baubeginn des gemeinschaftlichen Bauwerks 
(mit zu Beginn erstellten direkten Zugängen zu den Bauwerken) auch für die mit 
diesen verbundenen Bauwerken. 
 

Ziff. 8.3.2 
Ziff. 8.3.4 

Unter Objekten sind selbstständige Teile von Bauwerken wie einzelne Stock-
werkeinheiten (Eigentumswohnungen) eines Mehrfamilienhauses, einzelne (Rei-
hen)häuser einer Reihenhauszeile, die Haushälfte eines Doppelhauses, einzelne 
Abstellplätze einer Einstellhalle zu verstehen. Die steuerliche Qualifikation (von 
der Steuer ausgenommene oder steuerbare Immobilienlieferung) ist immer ob-
jektbezogen vorzunehmen. 
 

Ziff. 8.3.6 Ein Umbau liegt dann vor, wenn sich die Umbaukosten auf mehr als 50% des 
Gebäudeversicherungswertes (aktueller Wert (inkl. automatischer teuerungsbe-
dingter Anpassungen) im Zeitpunkt des Umbaus) vor dem Umbau belaufen. Als 
Bemessungsgrundlage für die Höhe der Umbaukosten dienen die Plankosten 
inkl. allfällige Eigenleistungen des Verkäufers (z.B. Bau- und/oder Architektur-
leistungen, die zu Drittpreisen zu berücksichtigen sind). Bei Verkauf von Bau-
werken / Objekten mit Umbaukosten von 50% und weniger des Gebäudeversi-
cherungswertes vor dem Umbau handelt es sich um von der Steuer ausgenom-
mene Immobilienlieferungen.  
 

Ziff. 8.3.7 Baubeginn 
 

 bei Neubauten: Aushubarbeiten, Baugrundvorbereitungen (z.B. Pfählen), 
Hangsicherungsarbeiten, sofern im Anschluss mit der Erstellung der Neubau-
ten begonnen wird (unverschuldete Verzögerungen sind nicht nachteilig). 
 

Vorbereitungsarbeiten wie Rodungs-, Planierungs- oder Hangsicherungsar-
beiten, Planungsarbeiten oder Errichtung von Bauprofilen gelten nicht als 
Baubeginn. 
 

 bei Ersatzneubauten: Totalabbruch1), sofern im Anschluss mit der Erstellung 
der Neubauten begonnen wird (unverschuldete Verzögerungen sind nicht 
nachteilig). 
 

Als Ersatzneubau gilt ein neuerstelltes Gebäude am gleichen Ort wie das ab-
gebrochene Gebäude. Die frühere und die zukünftige Nutzung sind nicht von 
Belang. Die Präzisierungen der ESTV sind zu beachten. 
 

 bei Umbau: tatsächlicher Beginn der Umbauarbeiten (z.B. Teilabbruch1)). 
Nicht als Baubeginn gelten Vorbereitungsarbeiten, z.B. Deponierung von Ma-
terial auf der Baustelle, Planungsarbeiten oder Errichtung von Bauprofilen. 

 
Den Baubeginn hat der Veräusserer zu belegen. 
 
1) es ist davon auszugehen, dass aufgrund des Bundesgerichtsurteils vom 27.10.2017 im Zusam-
menhang mit Abbruchkosten die ESTV ihre Verwaltungspraxis bei Abbrucharbeiten und Bodensa-
nierungen anpassen wird 
 
 

Ziff. 8.4.3 Ist bei Bauwerken mit unterschiedlich zu qualifizierenden Objekten eine 
Zuordnung der Vorsteuern nach der 3 Topf-Methode oder eine andere sachge-
rechte Zuweisung der Vorsteuern nicht möglich (z.B. weil dem Veräusserer die 



 

 

Detailangaben nicht bekannt sind) lässt die ESTV aus Praktikabilitätsgründen 
und als Vereinfachung eine annäherungsweise prozentuale Vorsteuerzuwei-
sung gemäss den erzielten Entgelten der einzelnen Objekte (inkl. dem Wert des 
Bodens). Bei den bereits verkauften Objekten ist der erzielte Verkaufspreis die 
Bemessungsgrundlage, bei den noch nicht verkauften Objekten ist dies der zu-
vor festgelegte Pauschalpreis. Diese Verwaltungspraxis kann anscheinend nur 
bei Investoren / private Immobilieneigentümer angewendet werden (nicht bei 
Bauunternehmer / Generalunternehmer usw.). 
 
Art. 30 Abs. 2 MWStG ist bei Bauwerken / Objekten nicht anwendbar, d.h. es 
muss immer eine laufende Zuweisung der Vorsteuer vorgenommen werden. 
 

 Wenn der Investor die Überwachungstätigkeiten (Bauherrenaufsicht) übernimmt, 
sind die Vorsteuern für die gemischt verwendete Infrastruktur sachgerecht aufzu-
teilen. Als Vereinfachung kann eine annäherungsweise Vorsteuerkorrektur an-
gewendet werden: 
 

0,02% der Einnahmen, die mit dem Verkauf der von der Steuer ausge-
nommenen Immobilienlieferungen (exkl. Wert des Bodens) erzielt wurden. 

 

Bei eigenen Bauleistungen sowie bei eigenen Ingenieur- und/oder Architektur-
leistungen muss ebenfalls eine Vorsteuerkorrektur für die gemischte Verwen-
dung der Infrastruktur vorgenommen werden. 
 

Ziff. 8.5 Zusatzwünsche der Käufer, die nicht im Kaufvertrag enthalten sind und Mehr-
kosten zur Folge haben, teilen das steuerliche Schicksal des Bauwerks bzw. 
Objekts. Als Bemessungsgrundlage gilt der/die Saldo/Differenz aus den Mehr- 
und Minderkosten. Die Zuweisung der Vorsteuern auf den Mehrkosten muss 
grundsätzlich effektiv vorgenommen werden. Als Vereinfachung kann ein pau-
schaler Vorsteuerabzug von 85% der auf dem/der Saldo/Differenz aus den 
Mehr- und Minderkosten geschuldete Umsatzsteuer vorgenommen werden, 
wenn eine effektive Zuordnung der Vorsteuern nicht möglich ist.  
 

Minderkosten teilen ebenfalls das steuerliche Schicksal des Bauwerks / Objekts. 
 

Ziff. 8.1.2 Zeitliche Wirkung: 
 

Baubeginn zwischen 01.01.2010 bis 30.06.2013: 
Für die Übergangszeit vom 01.01.2010 bis zum 30.06.2013 ist wahlweise die 
neue Praxis (ab 01.07.2013) oder die bisherige Praxis gemäss den Ziff. 8.1, 
8.1.1, 8.1.1.1, 8.1.1.2 und 8.1.2 (2. Absatz) der aMBI 04 „Baugewerbe“ anwend-
bar. Das Wahlrecht kann nur pro Bauwerk und nicht pro Objekt ausgeübt wer-
den. 
 

Die steuerpflichtige Person kann innerhalb der Verjährungsfrist auf ihre MWSt-
Abrechnungen zurückkommen, sofern die Steuerforderung nicht rechtskräftig 
festgelegt ist (Art. 43 Abs. 2 MWStG) (Korrekturabrechnung pro Abrechnungspe-
riode). Ein Vergütungszins wird nicht ausgerichtet. Bei ausgewiesener MWSt ist 
eine Korrektur nur noch im Rahmen von Art. 27 Abs. 2 - 4 MWStG möglich. 
 

 Baubeginn ab 01.07.2013: 
Bei Bauwerken, für welche der Baubeginn für das jeweilige Bauwerk in den Zeit-
raum ab 01.07.2013 fällt, gilt nur noch die neue Praxis. 



 

 

 

Erstellung / Umbau von Bauwerken / Objekten 
zwecks Verkauf ohne Option 
(Baubeginn ab 01.07.2013) 

  
  

    

Erstellung Neubau?    

 
     ja 
 

 
    nein 

   

 Umbau mehr als 50% des 
Gebäudeversicherungswerts? 

(MBI 04, Ziff. 8.3.6) 

nein  Von der Steuer ausgenomme-
ne Immobilienlieferung 
(ohne Wert des Bodens 

 
 
 

 
    ja 

  oder Baurechtszins) 1) 

(MBI 04, Ziff. 8.2, Ziff. 8.4.1) 

Verkauf Bauwerk / Objekt 
(MBI 04, Ziff. 8.3.1 – Ziff. 8.3.5) 

(mit Bauland)? 

   

 
      ja 

 
nein 

 

 
(ohne Bauland)? 

  

      ja Gibt der Verkäufer des Bauwerks 
das Bauland im Baurecht ab? 

(MBI 04, Ziff. 8.2) 

   

 
 

 
    nein 
 

   

      ja Verkauft das Bauland eine eng 
verbundene Person des Verkäu-

fers des Bauwerkes? 
(MBI 04, Ziff. 8.2) 

 nein Steuerbare 
Immobilienlieferung 

(MBI 04, Ziff. 8.2, Ziff. 8.4.2) 

 
 

   

Ist der Vertrag je Objekt vor Baubeginn / Umbaubeginn 
abgeschlossen worden? 

(Kauf- oder Vorvertrag (massgebliches Datum: Verurkundung) 
nach Art. 216 Abs. 1 und 2 OR und / oder Werkvertrag (massgeb-

liches Datum: Vertragsabschluss) nach Art. 363 OR) 
(MBI 04, Ziff. 8.2 (Zeitpunkt Vertrag) Ziff. 8.3.7 (Baubeginn)) 

Gleiche Beurteilung bei 
separatem Vertrag 

für Verkauf des 
Baulandes durch die 

eng verbundene Person 

 
ja 

 

    
nein 

Steuerbare Immobilienlieferung 
(ohne Wert des Bodens oder 

Baurechtszins) 1) 

(MBI 04, 8.4.2) 

 Von der Steuer ausgenommene 
Immobilienlieferung 

(ohne Wert des Bodens oder 
Baurechtszins) 1) 

(MBI 04, Ziff. 8.4.1) 
 

Vorsteuerabzug  Kein Vorsteuerabzug 
 

Vorsteuerabzugskorrektur 
bei Bauwerken mit unterschiedlich zu qualifizierenden Objekten (MBI 04, Ziff. 8.4.3) und 

bei gemeinschaftlichen Bauwerken (z.B. Einstellhalle) (MBI 04, Ziff. 8.4.4) 



 

 

Mehr- oder Minderkosten (Zusatzwünsche der Käufer) teilen das steuerliche Schicksal des 
Bauwerks / Objekts (MBI 04, Ziff. 8.5). 
 
1) Der Wert des Bodens gehört gemäss Art. 24 Abs. 6 Bst. c MWStG nicht in die Bemes-
sungsgrundlage und ist unter Ziff. 200 und Ziff. 280 (Abzug diverses) im Abrechnungsformu-
lar zu deklarieren (MBI 04, Ziff. 8.4.1.1 und Ziff. 8.4.2.1; MBI 17, Ziff. 1.3). Gemäss Verwal-
tungspraxis der ESTV ist der Baurechtszins ebenfalls unter Ziff. 200 und Ziff. 280 zu dekla-
rieren (MBI 17, Ziff. 1.3). Wird auf einer Baulandparzelle eine Liegenschaft erstellt, gelten die 
beim Kauf des Bodens und bei der Erschliessung (Roh- und/oder Feinerschliessung, Sondie-
rungsarbeiten, Parzellierungskosten, Kosten für Vermarchung, Abbrucharbeiten, Bodensa-
nierung usw.). angefallenen vorsteuerbelasteten Aufwendungen als Anlagekosten des Ge-
bäudes und gehören nicht mehr zum Wert des Bodens (MBI 17, Ziff. 1.3). Bei der Veräusse-
rung eines Bodens (ohne Liegenschaft) besteht die Möglichkeit, die Kosten der Erschlies-
sung und die seinerzeitigen Kosten im Zusammenhang mit dem Kauf im Kaufvertrag separat 
auszuweisen und zum Normalsatz zu versteuern (MBI 17, Ziff. 1.3). 
 
Es ist davon auszugehen, dass aufgrund des Bundesgerichtsurteils vom 27.10.2017 im Zu-
sammenhang mit Abbruchkosten die ESTV ihre Verwaltungspraxis bei Abbrucharbeiten und 
Bodensanierungen anpassen wird. Die Kosten für Abbrucharbeiten und Bodensanierungen 
bei steuerpflichtigen Unternehmen, die die Liegenschaft bisher für unternehmerische Zwecke 
verwendet haben, gelten als Kosten der bisherigen unternehmerischen Tätigkeit und nicht 
mehr als Anlagekosten des inskünftig zu erstellenden Gebäudes. Die inskünftige Verwal-
tungspraxis ist zu beachten. 
 
 



Die nachfolgenden Grafiken zeigen das mehrwertsteuerliche Vorgehen bei der Überlassung 
von Grundstücken und Grundstücksteilen sowie bei Übertragung und Bestellung von dingli-
chen Rechten an Grundstücken auf und reduzieren somit bei konsequenter Anwendung die 
mehrwertsteuerlichen Risiken. 
 
ENTSCHEIDUNGSTABELLEN 
Überlassung (z.B. Vermietung / Verpachtung usw.) von Grundstücken und 
Grundstücksteilen durch Nicht-Gemeinwesen 
 
 Überlassung (z.B. Vermietung / Verpachtung usw.) 

von Grundstücken und Grundstücksteilen 
zum Gebrauch oder zur Nutzung 1) 

 

 
 
 

  

 

Gebäude / Gebäudeteile 
mit Boden 2) 

nein (nur) Boden / 
Zweck: für das Abstellen 

von Fahrzeugen? 3) 
 

ja 
 

  
             nein 

im Grundbuch 
eingetragen 

 ja  

 
ja 

 

nein 4)  

ausgenommen 

(Art. 21 Abs. 2, Ziff. 21 MWStG) 
(Abzug Ziff. 230) 

  
steuerbar 

 ausgenommen 

(Art. 21 Abs. 2, Ziff. 21 MWStG) 
(Abzug Ziff. 230) 

     
 
 

                   5)   

 vom Mieter ausschliesslich 
für Wohnzwecke 6) genutzt 

 

   
ja 

 
       nein 

ausgenommen 

(Art. 21 Abs. 2, Ziff. 21 MWStG) 
(Abzug Ziff. 230) 

 Option möglich 
(Art. 22 MWStG) 

steuerbar 
 
1) eine von der MWSt ausgenommene Vermietung eines Gebäudes (oder Gebäudeteils) wird 
in der Praxis dann angenommen, wenn die betreffenden Räumlichkeiten allein durch den 
Mieter für eine bestimmte oder unbestimmte Zeit genutzt werden. Das kommt etwa dadurch 
zum Ausdruck, dass (MBI 17, Ziff. 9.1): 
 

 bei Gebäuden eine durch bauliche Massnahmen klare räumliche Trennung zu anderen 
Benutzern erkennbar ist. Wird ein einziger Raum an verschiedene Mieter vermietet, be-
steht eine räumliche Trennung durch dauerhaft am Gebäude befestigte (angeklebte, an-
genagelte, angeschraubte oder einzementierte und zum dauernden Verbleib bestimmte) 
Trennwände (die Wände müssen nicht ganz zur Decke reichen); 

 



 bei Flächen im Freien eine klare Abgrenzung (z.B. Bodenmarkierungen) zu andern Be-
nutzern feststellbar ist und 

 

 der Mieter jederzeit uneingeschränkten Zutritt hat.  
 
Dienen die vermieteten Räumlichkeiten als Wohnsitz im Sinne von Art. 23 ff. ZGB, als Wo-
chenaufenthaltssitz oder begründet der Mieter einen Geschäftssitz oder eine mindestens 3 
Monate dauernde Betriebsstätte und ist das Vertragsverhältnis dem Mietrecht nach Art. 253 
ff. OR unterstellt, handelt es sich um eine von der Steuer ausgenommene Leistung (MBI 17, 
Ziff. 7.2.1). 
 

Verwenden hingegen mehrere Berechtigte einen bestimmten Raum oder eine bestimmte 
Fläche gemeinsam, bspw. mit dem Ziel, die vorhandene Infrastruktur (z.B. Kommunikations- 
oder EDV-Anlagen) optimal zu nutzen, so handelt es sich um das Einräumen des Rechts zur 
Nutzung der Infrastruktur und damit um eine zum Normalsatz steuerbare Dienstleistung (MBI 
17, Ziff. 9.1). Eine zum Normalsatz steuerbare Dienstleistung liegt auch vor, wenn ein Boden 
vermietet / verpachtet wird und keine klare Abgrenzung zu andern Benutzern feststellbar ist.  
 

Bei von der Steuer ausgenommenen Leistungen besteht kein Anspruch auf Vorsteuerabzug.  
 
2) Bei Überlassung von Gebäude mit Boden bildet der Boden eine Nebenleistung und teilt 
das steuerliche Schicksal der Hauptleistung. 
 
3) die Vermietung von Parkplätzen (Art. 21 Abs. 2, Ziff. 21 Bst. c MWStG) von Nicht-
Gemeinwesen ist grundsätzlich - ungeachtet der Mietdauer - zum Normalsatz steuerbar. Da-
runter fallen jegliche markierten und unmarkierten Plätze für das Abstellen von Fahrzeugen, 
z.B. Einzelgaragen, offene oder abschliessbare Garagenboxen, Einstellhallenplätze (z.B. in 
Tiefgaragen oder Parkhäusern), Autounterstände, Boots- und Trockenplätze (z.B. auf Wie-
sen, Kies- und Sandplätzen und in Gebäuden). Als Fahrzeuge gelten hauptsächlich Automo-
bile, Motorräder, Motorfahrräder, Fahrräder, Anhänger, Bau- und landwirtschaftliche Maschi-
nen, Boote und Flugzeuge (MBI 17, Ziff. 7.4).  
 

Von der Steuer ausgenommen ist die Vermietung von Parkplätzen, sofern es sich bei deren 
Vermietung um eine unselbständige Nebenleistung zu einer von der Steuer ausgenomme-
nen Immobilienvermietung handelt (z.B. im Vertrag für eine Wohnung eingeschlossene Ver-
mietung eines Parkplatzes). Dies trifft allerdings nur dann zu, wenn der Vermieter und der 
Mieter beider Objekte die gleichen Rechtspersonen sind. Das Ausstellen von zwei separaten 
Verträgen ist zulässig. 
 
4) z.B. nicht im Grundbuch eingetragene Fahrnisbauten sind bei der Überlassung zum Nor-
malsatz steuerbar (Lieferung von beweglichen Gegenständen) (MBI 17, Ziff. 9.11). 
 
5) bei der Vermietung von Zweitwohnungen / Ferienwohnungen handelt es sich um Beher-
bergungsleistungen, die zu 3,7% steuerbar sind (MBI 17, Ziff. 7.2). 
 
6) als Nutzung für Wohnzwecke gilt der Gebrauch der Räumlichkeiten als Wohnsitz im Sinne 
der Art. 23 ff. ZGB und/oder für den Wochenaufenthalt (MBI 17, Ziff. 3.1). Wochenaufenthal-
ter sind Personen, die an den Arbeits-, Ausbildungs- oder Studientagen am Arbeits-, Ausbil-
dungs- oder Studienort übernachten und die freien Tage (idR Wochenenden) regelmässig an 
einem anderen Ort verbringen. Ein Wochenaufenthalt am Arbeits-, Ausbildungs- oder Studi-
enort ist idR notwendig, wenn eine alltägliche Rückkehr an den Wohnort aus zeitlichen, be-
ruflichen oder finanziellen Gründen nicht zumutbar ist. Ein Nachweis (z.B. Wohnsitzbestäti-
gung oder -bescheinigung, Aufenthaltsausweis, Meldebestätigung usw.) ist notwendig (MBI 
17, Ziff. 3.1). Bei fehlendem Nachweis kann die ESTV eine Beherbergungsleistung (steuer-
bar 3,7% MWSt) annehmen (MBI 17, Ziff. 7.2.1).  
 



Im Mietvertrag muss stets ersichtlich sein, ob ein Boden mit oder ohne Gebäude vermietet / 
verpachtet wird und ob es sich beim Gebäude um einen unbeweglichen oder beweglichen 
Gegenstand handelt. Bei einer nicht im Grundbuch eingetragenen Fahrnisbaute handelt es 
sich um einen beweglichen Gegenstand. Zudem muss der Verwendungszweck beim Mieter 
(z.B. Wohnzwecke, Abstellen von Fahrzeugen usw.) bekannt sein. Bei einer optierten Ver-
mietung / Verpachtung sollte die MWSt stets ausgewiesen werden, damit der Mieter / Päch-
ter auch die Möglichkeit des Vorsteuerabzugs hat. 
 
Übertragung und Bestellung von dinglichen Rechten an Grundstücken 
 
 
 Übertragung und Bestellung 

von dinglichen Rechten 
an Grundstücken 

 

 
 
 

  

Gebäude mit Boden / 
Rechte 

nein  

(nur) Boden 1a) 

 
         ja 
 

  

im Grundbuch 
eingetragen 

 ja     2) 

 
     nein 1b) 4) 

ja  

         3) 

  Gebäude / Rechte  Boden 
 

steuerbar 
 ausgenommen 

(Art. 21 Abs. 2 Ziff. 20 MWStG) 
(Abzug Ziff. 230) 

 nicht Bemessungsgrundlage 
„Nicht-Entgelt“ 

(Abzug Ziff. 280) 

     
 
 

    

 vom Käufer ausschliesslich 
für Wohnzwecke 5) genutzt 

 

   
ja 

 
 nein 

ausgenommen 

(Art. 21 Abs. 2 Ziff. 20 MWStG) 
(Abzug Ziff. 230) 

 Option möglich 
(Art. 22 MWStG) 

steuerbar 
   
 
1a) die Einnahmen aus der Einräumung eines Baurechts (Baurechtszinsen) sind vom Bau-
rechtsgeber gleich wie der Wert des Bodens zu behandeln (MBI 17, Ziff. 1.3). 
 
1b) wird im Zusammenhang mit dem Recht gleichzeitig ein Raum (u.a. zum Betrieb) vermie-
tet, handelt es sich gesamthaft um eine von der Steuer ausgenommene Vermietung eines 
Gebäudeteils (mit Optionsmöglichkeit) (z.B. Bancomaten, Mobilfunkantennen usw.) (MBI 17, 
Ziff. 9.6 und Ziff. 9.7). 
 



2) bei der Veräusserung von erschlossenem oder unerschlossenem Boden besteht die Mög-
lichkeit, die Kosten der Erschliessung und die seinerzeitigen Kosten im Zusammenhang mit 
dem Kauf im Kaufvertrag separat auszuweisen und zum Normalsatz zu versteuern (MBI 17, 
Ziff. 1.3). Es ist davon auszugehen, dass aufgrund des Bundesgerichtsurteils vom 
27.10.2017 (2C_166/2016) im Zusammenhang mit Abbruchkosten die ESTV ihre Verwal-
tungspraxis bei Abbrucharbeiten und Bodensanierungen anpassen wird. 
 
3) Der Anteil des Entgelts, der bei der Veräusserung eines unbeweglichen Gegenstandes auf 
den Wert des Bodens entfällt, wird nicht in die Bemessungsgrundlage einbezogen (Art. 24 
Abs. 6 Ziff. c MWStG). 
 
4) z.B. nicht im Grundbuch eingetragene Fahrnisbauten sind bei der Übertragung zum Nor-
malsatz steuerbar (exkl. Wert des Bodens) (MBI 17, Ziff. 9.11). 
 
5) als Nutzung für Wohnzwecke gilt der Gebrauch der Räumlichkeiten als Wohnsitz im Sinne 
der Art. 23 ff. ZGB und/oder für den Wochenaufenthalt (MBI 17, Ziff. 3.1). Wochenaufenthal-
ter sind Personen, die an den Arbeits-, Ausbildungs- oder Studientagen am Arbeits-, Ausbil-
dungs- oder Studienort übernachten und die freien Tage (idR Wochenenden) regelmässig an 
einem anderen Ort verbringen. Ein Wochenaufenthalt am Arbeits-, Ausbildungs- oder Studi-
enort ist idR notwendig, wenn eine alltägliche Rückkehr an den Wohnort aus zeitlichen, be-
ruflichen oder finanziellen Gründen nicht zumutbar ist. Ein Nachweis (z.B. Wohnsitzbestäti-
gung oder -bescheinigung, Aufenthaltsausweis, Meldebestätigung usw.) ist notwendig (MBI 
17, Ziff. 3.1).  
 
Im Verkaufsvertrag muss stets ersichtlich sein, ob ein Boden mit oder ohne Gebäude über-
tragen wird und ob es sich beim Gebäude um einen unbeweglichen oder beweglichen Ge-
genstand handelt. Bei einer nicht im Grundbuch eingetragenen Fahrnisbaute handelt es sich 
um einen beweglichen Gegenstand. Zudem muss der Verwendungszweck beim Käufer (z.B. 
Wohnzwecke) bekannt sein. Bei einem optierten Verkauf sollte die MWSt stets ausgewiesen 
werden, damit der Käufer auch die Möglichkeit des Vorsteuerabzugs hat. 
Bei der Einräumung eines Rechtes muss im Vertrag ersichtlich sein, ob das Recht im Grund-
buch eingetragen ist oder nicht oder ein Leitungsrecht äusserlich wahrnehmbar ist.  
 
 
Als Grundstücke (sog. unbewegliche Gegenstände) gelten (Art. 655 ZGB): Liegenschaften 
(Boden / Gebäude (mit Grundbucheintrag)), in das Grundbuch aufgenommene selbstständi-
ge und dauernde Rechte oder als Leitungsrecht äusserlich wahrnehmbar (Art. 676 ZGB, MBI 
17 Ziff. 9.7, MBI 19 Anhang V Z 5), Bergwerke, Miteigentumsanteile an Grundstücken. Fahr-
nisbauten gelten – soweit sie nicht im Grundbuch eingetragen sind – nicht als unbewegliche 
Gegenstände. Deren Veräusserung oder Vermietung sind daher als Lieferungen von beweg-
lichen Gegenständen zum Normalsatz zu versteuern (MBI 17 Ziff. 9.11). 
 
Damit beurteilt werden kann, wer die Umsatzsteuer abzurechnen hat und wer zum Vorsteu-
erabzug berechtigt ist, muss aus den Rechnungen stets ersichtlich sein, wer der Leistungs-
erbringer resp. der Leistungsempfänger ist. Eine Leistung gilt als von derjenigen Person er-
bracht, die nach aussen als Leistungserbringer auftritt (Art. 20 Abs. 1 MWStG). Stellvertre-
tungen müssen ersichtlich sein. 



 
Überblick Vorsteuerabzugskorrekturen 
 
Bei der gemischten Nutzung sind die Vorsteuern wie folgt aufzuteilen resp. zu korrigieren: 
(Beispiel Vermietung von Räumlichkeiten) 
 

VERMIETUNG 
 

Mieter A  Mieter B 
 

von der Steuer 
ausgenommene Leistung 

 

  
Steuerbare Leistung (Option) 1) 

(Umsatzsteuern 7,7%) 
 

 
 

  

Liegenschaftseigentümer 
 

 

kein Vorsteuerabzug 
 

  

Vorsteuerabzug 

 
Investitionen / Aufwand: 

laufende Zuordnung 
 Topf B      direkte Topf A  
 

        allgemeine 
 Topf C        Kriterien (z.B. Fläche) Topf C 
 
 

Nebenkosten: 
laufende Zuordnung 

aufgrund Nebenkostenschlüssel, 
Verbrauchszähler (mit jährlicher Korrektur provisorisch / definitiv) 

 

 Topf B, C  Topf A, C 
 
 
1) die steuerpflichtige Person kann unter Vorbehalt von Art. 22 Abs. 2 MWStG jede von der 
Steuer ausgenommene Leistung durch offenen Ausweis der Steuer oder durch Deklaration 
in der Abrechnung (Ziff. 200, Ziff. 205 (kumulativ), Ziff. 302) versteuern (Option) (Wahlmög-
lichkeit) (Art. 22 Abs. 1 MWStG; MI 04, Ziff. 7.1) 
 



Anhang / Aufstellungen 
 
Bei der Erstellung eines Bauwerkes muss folgendes beachtet werden: 
 

 

Verkauf Bauwerk / Objekt 
 

 

Vermietung Bauwerk / Objekt 

 
 

 

bestehendes Bauwerk 
 

 

Neubau  

Umbau (bis 50%) 1) Umbau (über 50%) 1)   
 
 

 

Beurkundung 
Kaufvertrag 

vor Baubeginn 
 

 

Beurkundung Kaufvertrag 
nach Baubeginn 

 

gemäss Mietvertrag 2) (auch 
bei Baubeginn / Absicht (wenn 
noch kein Mietvertrag vorliegt)) 

 

  

grundsätzlich 
von der Steuer ausgenommen 

 

 

grundsätzlich 
von der Steuer ausgenommen 

  

Option 
 

 

ohne Option 
 

Option 
 

ohne Option 
 

steuerbar 7,7% 3) 
 

 

steuerbar 
7,7% 4) 

 

 

ausgenommen 
0,0% 

 

steuerbar 
7,7% 5) 

 

ausgenom-
men 0,0% 6) 

 

(ohne Wert des Bodens / Deklaration unter Ziff. 200 
und Ziff. 280 des Abrechnungsformulars) 

 

 

(inkl. Wert des Bodens) 

 
 

Vorsteuerabzug 
auf Baukosten 

Vorsteuer-
abzug 

auf Baukosten 

kein 
Vorsteuer-

abzug 

Vorsteuer-
abzug / 

evtl. EESt 

kein Vorsteu-
erabzug / evtl. 

EV 
 
 

 

Beurkundung Kaufvertrag (vor / nach Baubeginn) 
 
 

grundsätzlich von der Steuer ausgenommen 
 

 

Option 
 

ohne Option 
 

 

Meldeverfahren 
 

steuerbar 
7,7% 4) 

 

 

ausgenommen 
0,0% 

 

ausgenommen 
Hinweis: MV 

 

(ohne Wert des Bodens / Deklaration unter Ziff. 200 
und Ziff. 280 des Abrechnungsformulars) 

 

 
 

  

Vorsteuerabzug / 
evtl. EESt 

kein Vorsteuerabzug / 
evtl. EV 

Vorsteuerabzug je 
nach bisheriger Nutzung 



1) Ein Umbau vor dem Verkauf von mehr als 50% des Gebäudeversicherungswertes (aktuel-
ler Wert (inkl. automatischer teuerungsbedingter Anpassungen) im Zeitpunkt des Umbaus) 
vor dem Umbau kann zu steuerbaren Leistungen führen. Als Bemessungsgrundlage für die 
Höhe der Umbaukosten dienen die Plankosten inkl. allfällige Eigenleistungen des Verkäufers 
(z.B. Bau- und/oder Architekturleistungen, die zu Drittpreisen zu berücksichtigen sind). Bei 
Verkauf von Bauwerken / Objekten mit Umbaukosten von 50% und weniger des Gebäude-
versicherungswertes vor dem Umbau handelt es sich immer um eine von der Steuer ausge-
nommene Immobilienlieferungen (MBI 04, Ziff. 8.3.6).  
 
2) wenn bei der Vermietung von Wohnungen der Nachweis nicht erbracht werden kann, dass 
die Wohnungen für Wohnzwecke genutzt werden, kann die ESTV eine Beherbergungsleis-
tung (steuerbar 3,7%) annehmen (MBI 17, Ziff. 7.2.1). Als Nutzung für Wohnzwecke gilt der 
Gebrauch der Räumlichkeiten als Wohnsitz im Sinne der Art. 23 ff. ZGB und/oder für den 
Wochenaufenthalt (MBI 17, Ziff. 3.1). Wochenaufenthalter sind Personen, die an den Arbeits-
, Ausbildungs- oder Studientagen am Arbeits-, Ausbildungs- oder Studienort übernachten 
und die freien Tage (idR Wochenenden) regelmässig an einem anderen Ort verbringen. Ein 
Wochenaufenthalt am Arbeits-, Ausbildungs- oder Studienort ist idR notwendig, wenn eine 
alltägliche Rückkehr an den Wohnort aus zeitlichen, beruflichen oder finanziellen Gründen 
nicht zumutbar ist. Ein Nachweis (z.B. Wohnsitzbestätigung oder -bescheinigung, Aufent-
haltsausweis, Meldebestätigung usw.) ist notwendig (MBI 17, Ziff. 3.1).  
 
3) bei steuerbaren Immobilienlieferungen (z.B. Erstellung (Neuerstellung / Umbau) und Ver-
kauf von Bauwerken / Objekten an nicht MWSt-pflichtige Privatpersonen) sollte die MWSt 
nicht offen ausgewiesen werden, damit bei allfälligen späteren Praxisänderungen eine rück-
wirkende Steuerkorrektur vereinfacht möglich ist (MBI 04, Ziff. 8; MI 20). 
 
4) beim optierten Verkauf eines Bauwerkes / Objektes muss die MWSt auf dem Gebäudeteil 
im Verkaufsvertrag offen ausgewiesen werden, damit der Käufer die Möglichkeit des Vor-
steuerabzugs hat (Art. 22 MWStG). Eine Option für den Verkauf von Liegenschaften ist im-
mer möglich, sofern das verkaufte Objekt beim Käufer nicht ausschliesslich für Wohnzwecke 
genutzt wird oder genutzt werden soll (Art. 22 Abs. 2 Bst. b MWStG; MBI 17, Ziff. 3.1).  
 
5) bei der optierten Vermietung eines Bauwerkes / Objektes muss die MWSt auf dem Mieter-
trag inkl. Nebenkosten offen ausgewiesen werden, damit der Mieter die Möglichkeit des Vor-
steuerabzugs hat (Art. 22 MWStG). Eine Option für die Vermietung von Liegenschaften ist 
immer möglich, sofern das vermietete Objekt beim Mieter nicht ausschliesslich für Wohn-
zwecke genutzt wird oder genutzt werden soll (Art. 22 Abs. 2 Bst. b MWStG; MBI 17, Ziff. 
3.1).  
 
6) auch auf Nebenkosten (Nebenleistungen) 
 
Bei der Erstellung von Bauwerken zwecks eigener Nutzung für unternehmerische zum Vor-
steuerabzug berechtigende Zwecke kann der Vorsteuerabzug vorgenommen werden (z.B. 
bei unternehmerischen steuerbaren und steuerbefreiten Leistungen sowie bei Leistungen im 
Ausland (die im Inland steuerbar oder optierbar wären)) (Art. 28 MWStG, Art. 29 MWStG). 
 



Bei der Vermietung von Bauwerken / Objekten ist Folgendes zu beachten: 
 

 
Vermietung1) 

 
 

Mieter 
 
 
 

    

natürliche Person 
(Privatperson, Inhaber/in einer 

Einzelunternehmung) 

 Unternehmung 
(unternehmerische 

Zwecke) 

  
Mitnutzungsrecht 

 
 
 

    

Wohnzwecke 
(Wohnsitz / Wo-

chenaufenthalt)2) 3) 

  

Beherber-
gungsleistung4) 

  

ohne 
Option 

  
Option 

  

         

 
0,0%5) 

  
3,7% 

  
0,0%6) 

  
7,7% 

  
7,7% 

 
1) eine von der Steuer ausgenommene Vermietung gemäss Art. 21 Abs. 2 Ziff. 21 MWStG 
liegt vor, wenn die vermieteten Räumlichkeiten als Wohnsitz im Sinne von Art. 23 ff. ZGB 
oder als Wochenaufenthaltssitz dienen oder der Mieter einen Geschäftssitz oder eine mind. 
3 Monate dauernde Betriebsstätte begründet. Die ESTV kann diesbezüglich vom Vermieter 
einen Nachweis verlangen. Wird dieser Nachweis nicht erbracht, geht die ESTV davon aus, 
dass es sich um eine Beherbergungsleistung handelt (MBI 17, Ziff. 7.2.1). Voraussetzung ist 
auch die alleinige Nutzung der Räumlichkeiten durch den Mieter für eine bestimmte oder 
unbestimmte Zeit. Das kommt beispielsweise dadurch zum Ausdruck, dass  
 

 bei Gebäuden eine durch bauliche Massnahmen klare räumliche Trennung zu anderen 
Benutzern erkennbar ist. Wird ein einziger Raum an verschiedene Mieter vermietet, be-
steht eine räumliche Trennung durch dauerhaft am Gebäude befestigte (angeklebte, an-
genagelte, angeschraubte oder einzementierte und zum dauernden Verbleib bestimmte) 
Trennwände (die Wände müssen nicht ganz zur Decke reichen); 

 

 bei Flächen im Freien eine klare Abgrenzung (z.B. Bodenmarkierungen) zu andern Be-
nutzern feststellbar ist und 

 

 der Mieter jederzeit uneingeschränkten Zutritt hat.  
 
Verwenden hingegen mehrere Berechtigte einen bestimmten Raum oder Fläche gemeinsam, 
bspw. mit dem Ziel, die vorhandene Infrastruktur (z.B. Kommunikations- oder EDV-Anlagen) 
optimal zu nutzen, so handelt es sich um das Einräumen des Rechts zur Nutzung der Infra-
struktur und damit um eine zum Normalsatz steuerbare Dienstleistung (MBI 17, Ziff. 9.1). 
 
2) die ausschliessliche Nutzung für Wohnzwecke ist für jedes einzelne Vertragsverhältnis zu 
prüfen. Werden beispielsweise 3 Stockwerke mit einem einzigen Vertrag vermietet, ist die 
Option nur dann ausgeschlossen, wenn alle 3 Stockwerke ausschliesslich für Wohnzwecke 
genutzt werden (MBI 17, Ziff. 3.1).  
 



3) als Nutzung für Wohnzwecke gilt der Gebrauch der Räumlichkeiten als Wohnsitz im Sinne 
der Art. 23 ff. ZGB und/oder für den Wochenaufenthalt (MBI 17, Ziff. 3.1). Wochenaufenthal-
ter sind Personen, die an den Arbeits-, Ausbildungs- oder Studientagen am Arbeits-, Ausbil-
dungs- oder Studienort übernachten und die freien Tage (idR Wochenenden) regelmässig an 
einem anderen Ort verbringen. Ein Wochenaufenthalt am Arbeits-, Ausbildungs- oder Studi-
enort ist idR notwendig, wenn eine alltägliche Rückkehr an den Wohnort aus zeitlichen, be-
ruflichen oder finanziellen Gründen nicht zumutbar ist. Ein Nachweis (z.B. Wohnsitzbestäti-
gung oder -bescheinigung, Aufenthaltsausweis, Meldebestätigung usw.) ist notwendig (MBI 
17, Ziff. 3.1). Bei fehlendem Nachweis kann die ESTV eine Beherbergungsleistung (steuer-
bar 3,7% MWSt) annehmen.  
 
4) bei der Vermietung von möblierten oder unmöblierten Wohn- und Schlafräumen zur Be-
herbergung von Gästen liegt i.d.R. – ungeachtet der Dauer des Vertrages – eine Beherber-
gungsleistung vor, welche der MWSt zum Sondersatz unterliegt (z.B. Beherbergung in Ho-
tels, Ferienwohnungen und/oder -häusern, Ferienlagerhäusern, Gästezimmern, Massenla-
gern usw.) (MBI 17, Ziff. 7.2.1). 
 
5) von der Steuer ausgenommene Leistung nach Art. 21 Abs. 2 Ziff. 21 MWStG. 
 
Bei Vermietung von Wohnungen in Tourismusregionen ist eine Klausel im Mietvertrag aufzu-
führen, dass der Mieter den Vermieter zu informieren hat, wenn er die Räumlichkeiten als 
Ferienwohnung nutzt (Beherbergungsleistung, z.Zt. 3,7% MWSt). 
 
Zudem ist bei kurzfristigen Mietern (z.B. Studenten) im Mietvertrag eine Klausel aufzuführen, 
dass der Mieter den Wohnsitz oder Wochenaufenthalterstatus am Ort der Liegenschaft hat. 
Entsprechende Nachweise sind bei einer Buchprüfung der ESTV dem Vermieter zur Verfü-
gung zu stellen oder bei Auszug aus der Wohnung dem Vermieter zu überlassen.  
 
 



Bei der Nutzung der Räumlichkeiten ist folgendes zu beachten: 
 

ERSTELLUNG  VERWENDUNGSZWECK  STEUERFOLGEN 
(Baukosten)     

     
VOSt  Wohnungen  von der Steuer 

  Vermietung  ausgenommen 
   

 
 

 (Art. 21 MWStG) 

  Wohnungen   
VOSt  Verkauf  ausgenommen 

     

  Erstellung und Verkauf   
VOSt   nur Gebäude  steuerbar 7,7% 2) 3) 

     

   Gebäude und Boden 1)   
VOSt  wenn Verträge vor Baubeginn steuerbar 7,7% 2) 3) 
VOSt  wenn keine Verträge vor Baubeginn ausgenommen 

   
 
 

  

  Büro- / Gewerberäume   
VOSt  Verkauf / Vermietung  steuerbar 7,7% 

  mit Option  (ohne Wert des 
  Ausweis der MWSt /  Bodens) 
  Deklaration in Abrechnung   
 (Art. 22 MWStG, Art. 39 MWStV)  
   

 
 

  

  Büro- / Gewerberäume   
VOSt  steuerbare Zwecke  steuerbare Leistung 

  Beherbergungsleistung   
   

 
 

  

Bodensanierung 4)  Boden  Verkauf 
Roherschliessung 4) 

Totalabbruch4)  
  

(MBI 17, Ziff. 1.3) 
 nur Boden: diverse Einnah-

men (Ziff. 280) 
 

übrige Aufwendungen 
   mit Gebäude: nicht Bemes-

sungsgrundlage (Ziff. 280) 
VOSt   (Art. 24 Abs. 6 Bst. c MWStG) 

 
1) MBI 04, Ziff. 8.2 
 
2) steuerbare Immobilienlieferung (ohne Wert des Bodens) 
 
3) Empfehlung: kein offener MWSt-Ausweis 
 
4) MBI 04, Ziff. 10 / es ist davon auszugehen, dass aufgrund des Bundesgerichtsurteils vom 
27.10.2017 im Zusammenhang mit Abbruchkosten die ESTV ihre Verwaltungspraxis bei Ab-
brucharbeiten und Bodensanierungen anpassen wird 
 
Allfällige Nutzungsänderungen sind zu beachten (Art. 31 MWStG, Art. 32 MWStG). 
Aufbewahrungsfristen der Nachweise beachten (Art. 70 MWStG). 



Beurteilung inländische Steuerpflicht des Leistungserbringers mit Sitz im Aus-
land / Bezugsteuerpflicht 
 

  Leistungserbringer mit Sitz im Ausland nein 

keine Bezugsteuer beim
 Leistungsem

pfänger geschuldet 

  ja  

  im Inland steuerpflichtig? ja 

  nein  

 ja Dienstleistungen nach Art. 8 Abs. 1 MWStG im 
Inland erbracht? 

 

  nein  

St
eu

er
pf

lic
ht

 d
es

 
Le

is
tu

ng
se

rb
rin

ge
rs

 
im

 In
la

nd
 p

rü
fe

n 
2)
 

 Dienstleistungen nach Art. 8 Abs. 2 MWStG im 
Inland erbracht? 

ja 

 nein  

 Lieferungen mit Materialeinfuhr im 
Inland erbracht? 

ja 

 nein  

 Lieferung ohne Materialeinfuhr 
im Inland erbracht? 

 

    
 ja unbewegliche 

Gegenstände 
 bewegliche 

Gegenstände 
ja 

     

steuerbefreite oder 
von der Steuer ausgenommene Leistungen 

erbracht? 

 
ja 

nein  

Bezugsteuer beim Leistungsempfänger geschuldet 1)   

 
1) Gemäss Art. 45 Abs. 2 Bst. b MWStG ist ein nicht MWSt-pflichtiger Empfänger bezugsteu-
erpflichtig, sofern er im Kalenderjahr für mehr als Fr. 10'000.-- Leistungen nach Art. 45 Abs. 
1 MWStG von einem nicht im Register der steuerpflichtigen Personen eingetragenen Leis-
tungserbringer mit Sitz im Ausland bezieht. 
 
2) Die Leistungserbringer mit Sitz im Ausland sind auf die inländische Steuerpflicht (evtl. 
rückwirkend) aufmerksam zu machen. Auf die rückwirkende Eintragung des Unternehmens 
mit Sitz im Ausland wird verzichtet, sofern seit dem Zeitpunkt des erstmaligen Erbringens 
einer Leistung im Inland nachweislich ausschliesslich Leistungen erbracht wurden, für die die 
Bezugsteuer abgeliefert worden ist (MI 14, Ziff. 2.1.5). 
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 Fragen und Antworten zur Lohngleichheit  
 
 
 
 
 
 
 
 



Fragen und Antworten zur Lohngleichheit  
(Änderung des Gleichstellungsgesetzes [GlG] vom 14.12.2018 und  
Verordnung über die Überprüfung der Lohngleichheitsanalyse vom 
21.08.2019 
 
 
 
Wann tritt die Änderung des Gleichstellungsgesetzes (GlG) und die Verordnung in Kraft? 
 
Der Bundesrat hat am 21. August 2019 die Änderung des Gleichstellungsgesetzes und die 
Verordnung auf den 1. Juli 2020 in Kraft gesetzt. Unternehmen mit 100 oder mehr 
Angestellten müssen die erste betriebsinterne Lohngleichheitsanalyse bis spätestens Ende 
Juni 2021 durchführen. Die Überprüfung der Lohngleichheitsanalyse muss bis spätestens 
Ende Juni 2022 durchgeführt (Art. 13e Abs. 3 GIG) und die Arbeitnehmenden sowie die 
Aktionärinnen und Aktionäre bis spätestens Ende Juni 2023 über das Ergebnis der 
Lohngleichheitsanalyse informiert werden (Art. 13g und Art. 13h GIG). 
 
Was regelt die Verordnung? 
 
Die Verordnung  

- legt die Kriterien fest für die Ausbildung der Revisorinnen und Revisoren, die als 
unabhängige Stelle die Lohngleichheitsanalysen von Arbeitgeberinnen und 
Arbeitgebern, die dem Obligationenrecht unterstehen, formell überprüfen; 

- regelt die Überprüfung der Lohngleichheitsanalyse im Bund; 
- legt den Zeitpunkt fest, bis wann die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber die erste 

Lohngleichheitsanalyse durchgeführt haben müssen (30. Juni 2021). 
 
Was bringt eine betriebsinterne Lohngleichheitsanalyse? 
 
Der verfassungsrechtliche Grundsatz der Lohngleichheit verlangt, dass Männer und Frauen 
in einem Unternehmen für gleiche oder gleichwertige Arbeit denselben Lohn erhalten. Ergibt 
die betriebsinterne Analyse der Löhne unerklärte Differenzen zwischen den Frauen- und 
Männerlöhnen für gleiche oder gleichwertige Arbeit, könnte eine systematische 
Lohndiskriminierung aufgrund des Geschlechts vorliegen. 
 
Ab wann kann eine Lohngleichheitsanalyse durchgeführt werden? 
 
Wenn das Gesetz am 1. Juli 2020 in Kraft tritt, muss eine Analyse für das «betreffende Jahr» 
gemacht werden. Das heisst, die Analyse sollte sich auf die Periode zwischen dem 1. Juli 
2020 und dem 31. Juni 2021 beziehen. Es kann irgendein Referenzmonat zwischen Juli 
2020 und Juni 2021 verwendet werden.  
 
Wer ist verpflichtet, eine Lohngleichheitsanalyse durchzuführen? 
 
Der Analysepflicht unterstehen Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber mit 100 oder mehr 
Angestellten. Mit der Zahl 100 (oder mehr) sind nicht Vollzeitstellen gemeint, sondern 
angestellte Personen. Lernende werden hingegen nicht dazugezählt.  
Grundsätzlich gilt jene natürliche oder juristische Person als Arbeitgeberin oder Arbeitgeber, 
die oder der Anspruch auf die Leistung aus dem Arbeitsverhältnis hat und entsprechend aus 
dem Arbeitsvertrag verpflichtet ist, also insbesondere den Lohn bezahlt. In den wenigen 
Fällen (z.B. bei Konzernverhältnissen), in denen die Arbeitgeberstellung nicht klar ist, kann 
die entsprechende arbeitsrechtliche Praxis berücksichtigt werden.  



Wann entfällt die Pflicht zur Durchführung einer Lohngleichheitsanalyse? 
 
Die Pflicht zur Durchführung einer Lohngleichheitsanalyse entfällt in zwei Fällen: 

- Wenn die Lohngleichheitsanalyse zeigt, dass die Lohngleichheit eingehalten ist, 
muss keine weitere Lohngleichheitsanalyse durchgeführt werden (Art. 13a Abs. 3 
GlG). 

- Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, die im Rahmen des öffentlichen Beschaffungs- 
oder Subventionswesens in Bezug auf die Einhaltung der Lohngleichheit kontrolliert 
werden, müssen keine Lohngleichheitsanalyse durchführen (Art. 13b Bst. a und b 
GlG). Dies gilt für Kontrollen mit einem Referenzmonat zwischen Juli 2016 und Juni 
2020 (Art. 13b Bst. c GlG). 

 
Es besteht keine Pflicht zur Information über das Ergebnis der Lohngleichheitsanalyse 
gegenüber den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern (Art. 13g GlG) und gegenüber den 
Aktionärinnen und Aktionären (Art. 13h GlG), wenn die Arbeitgeberin oder der Arbeitgeber 
gestützt auf eine andere Gesetzesgrundlage, wie beispielsweise das Bundesgesetz über das 
öffentliche Beschaffungswesen, kontrolliert wurde. In diesem Fall kann die Arbeitgeberin 
oder der Arbeitgeber aber aus Transparenzgründen über das Ergebnis der Kontrolle 
informieren. Diese Information ist sogar empfehlenswert, damit die Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer wissen, dass ihre Arbeitgeberin oder ihr Arbeitgeber die Pflichten gemäss 
Gleichstellungsgesetz erfüllt hat. 
 
Zeigt die Lohngleichheitsanalyse, dass die Lohngleichheit eingehalten ist, ist die 
Arbeitgeberin oder der Arbeitgeber dann nicht mehr verpflichtet, alle 4 Jahre eine Analyse 
durchzuführen? 
 
Das Parlament wollte diejenigen Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, bei denen die 
Lohngleichheitsanalyse ergeben hat, dass die Lohngleichheit eingehalten ist, von weiteren 
Analysen befreien. Sie müssen von Gesetzes wegen also tatsächlich keine 
Lohngleichheitsanalyse mehr durchführen.  
Durch die betriebsinterne Analyse der Löhne werden die Unternehmen für 
Lohngleichheitsfragen sensibilisiert. Die Erfahrung hat gezeigt, dass zahlreiche 
Unternehmen daraufhin freiwillig regelmässige Lohngleichheitsanalysen durchführen. 
 
Wie werden die Mitarbeitenden einer Verleihfirma beurteilt? Verleihfirmen haben rasch über 
100 Personen, die aber verliehen werden. Oder müssen die Firmen, bei denen die 
verliehenen Mitarbeitenden eingestellt sind, die Deklaration vornehmen? 
 
Gemäss Art. 12 des Arbeitsvermittlungsgesetzes (SR 823.11) sind die Verleihfirmen 
Arbeitgeber. Sie zahlen den Lohn. Somit sind es auch sie, die unter die entsprechenden 
Pflichten des GlG fallen. Die Verleihfirmen, die am Anfang eines Jahres 100 oder mehr 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beschäftigen, sind folglich verpflichtet, 
Lohngleichheitsanalysen durchzuführen. Die Lohnstrukturen der Einsatzbetriebe, denen die 
Arbeitnehmenden überlassen werden, spielen im vorliegenden Zusammenhang keine Rolle. 
Es steht einer Verleihfirma frei, jenes Analysetool zu wählen, das ihr am geeignetsten 
erscheint, ihre Lohnstruktur zu überprüfen. Voraussetzung ist, dass das Analysetool auf 
einer wissenschaftlichen und rechtskonformen Methode beruht (Art. 13c GlG). 
 
Muss das Ergebnis der Lohngleichheitsanalyse einer Behörde mitgeteilt werden? 
 
Nein, die Analyseergebnisse müssen nicht eingereicht werden, es sei denn, ein anderes 
Gesetz sieht dies vor (z.B. Bundesgesetz über das öffentliche Beschaffungswesen, in 
Zusammenhang mit den Kontrollen der Einhaltung der Lohngleichheit).  



Hingegen müssen die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, bzw. die Aktionärinnen und 
Aktionäre von börsenkotierten Unternehmen über das Ergebnis der Analyse informiert 
werden (Art. 13g und Art. 13h GlG). 
 
Kann dasselbe Revisionsunternehmen bei der Durchführung der betriebsinternen 
Lohngleichheitsanalyse mitwirken und diese dann auch überprüfen? 
 
Nein. Bei der formellen Überprüfung der Lohngleichheitsanalyse handelt es sich um eine 
spezialgesetzliche Prüfung (Art. 2 Bst. a Revisionsaufsichtsgesetz, RAG, SR 221.302 i.V.m. 
Art. 13d Abs. 1 Bst. a GlG). Es gelten die Bestimmungen zur Unabhängigkeit. Die 
Revisionsstelle muss unabhängig sein und sich ihr Prüfungsurteil objektiv bilden. Die 
Unabhängigkeit darf weder tatsächlich noch dem Anschein nach beeinträchtigt sein (Art. 728 
Abs. 1 und Art. 729 Abs. 1 Obligationenrecht, OR, SR 220). Insbesondere darf die 
Objektivität der leitenden Revisorin bzw. des leitenden Revisors nicht beeinträchtigt sein.  
Die Überprüfung der Lohngleichheitsanalyse durch eine Revisorin oder einen Revisor, die 
oder der vorgängig bei der Lohngleichheitsanalyse beratend mitgewirkt hat (Vorbereitung, 
Ausführung etc.), stellt einen Verstoss gegen das Selbstüberprüfungsverbot bzw. die 
aufsichtsrechtlichen Berufspflichten (Art. 4 Abs. 1 und Art. 5 Abs. 1 Bst. a RAG) dar, der zum 
Entzug der Zulassung führen könnte (vgl. Urteil des Bundesgerichts Nr. 2C_487/2016 vom 
23. November 2016 E. 2.2 betreffend Interessenkonflikt und fehlende Objektivität bei der 
Prüfung eines Gründungsberichts).  
 
Können sowohl natürliche Personen als auch Revisionsunternehmen mit allen 
Grundzulassungen (Revisionsexpertin/Revisionsexperte, Revisorin/Revisor sowie staatlich 
beaufsichtigtes Revisionsunternehmen) unter Art. 13d Abs. 1 Bst. a GlG (Überprüfung durch 
ein Revisionsunternehmen mit einer Zulassung nach dem Revisionsaufsichtsgesetz) fallen? 
 
Ja. Im GlG ist einerseits von Revisionsunternehmen mit einer Zulassung nach dem 
Revisionsaufsichtsgesetz (RAG; SR 221.302) die Rede (Art. 13d Abs. 1 Bst. a) und 
anderseits von leitenden Revisorinnen und Revisoren (Art. 13d Abs. 2 GlG). Nach Art. 3 
RAG bedürfen sowohl die natürlichen Personen als auch die Revisionsunternehmen einer 
Zulassung: Revisorinnen und Revisoren werden gemäss Art. 5 RAG zugelassen, wenn sie 
über einen unbescholtenen Leumund verfügen, eine spezifische Ausbildung (Art. 4 Abs. 2 
RAG) abgeschlossen haben und eine Fachpraxis von einem Jahr nachweisen. 
Revisionsunternehmen werden gemäss Art. 6 RAG zugelassen, wenn die Mehrheit der 
Mitglieder des oberen Kaders über eine entsprechende Zulassung verfügen, mindestens ein 
Fünftel der Personen, die an der Erbringung von Revisionsdienstleistungen beteiligt sind, 
über die entsprechende Zulassung verfügen, und sichergestellt ist, dass alle Personen, die 
Revisionsdienstleistungen erbringen, über die entsprechende Zulassung verfügen. 
Demnach sind beide «Kategorien» im GlG gemeint. In der Praxis wird es die leitende 
Revisorin oder der leitende Revisor sein, die oder der den Prüfbericht an das Unternehmen 
unterschreibt und damit die Verantwortung dafür trägt, dass die Lohngleichheitsanalyse 
formell korrekt durchgeführt wurde. 
 
Was ist mit «Organisationen nach Artikel 7 GlG» in Art. 13d Abs. 1 Ziff. b gemeint? 
 
Organisationen nach Art. 7 GlG sind: 

- Frauen- oder Männerorganisationen, die nach ihren Statuten die Gleichstellung von 
Frau und Mann fördern, 

- Gewerkschaften, welche die Interessen der Arbeitnehmenden wahren. 
Bedingung ist, dass die Organisation seit mindestens 2 Jahren besteht. Ad-hoc-Gremien 
sind somit ausgeschlossen. Eine Liste dieser Organisationen und Arbeitnehmervertretungen 
gibt es nicht. 



Art. 13d GlG legt fest, dass für die Überprüfung der Lohngleichheitsanalyse nach dem 
Revisionsaufsichtsgesetz zugelassene Revisionsunternehmen und 
Organisationen/Gewerkschaften gemäss Art. 7 GlG sowie Arbeitnehmervertretungen 
gemäss Mitwirkungsgesetz in Frage kommen. Das Parlament hat die vom Bundesrat 
zusätzlich vorgeschlagene Überprüfung durch Lohngleichheitsexpertinnen und -experten 
gestrichen. Ein Unternehmen kann bei der Zusammenarbeit mit einer 
Arbeitnehmervertretung den Beizug einer externen Fachperson vereinbaren. Dieses 
Vorgehen wurde bereits in Zusammenhang mit dem Lohngleichheitsdialog praktiziert und ist 
heute auch beim ELEP (Engagement Lohngleichheit = Nachfolgeprodukt des 
Lohngleichheitsdialogs: www.elep.ch ) möglich. 
 
Regelt die Verordnung auch die Anforderungskriterien für Organisationen oder 
Arbeitnehmervertretungen? 
 
Nein. Die Verordnung legt nur die Kriterien für die Ausbildung der Revisorinnen und 
Revisoren fest. Die Überprüfung durch eine Organisation nach Art. 7 GlG (Gewerkschaft 
oder Frauenorganisation) oder durch eine Arbeitnehmervertretung nach Mitwirkungsgesetz 
wurde als Alternative ins Gesetz aufgenommen, um die Sozialpartner einbeziehen zu 
können (wie beim Lohngleichheitsdialog oder beim Engagement Lohngleichheit ELEP). Auf 
welche Art die Überprüfung erfolgt, wenn ein Unternehmen diese Lösung wählt, soll 
Gegenstand einer Vereinbarung zwischen Unternehmen und 
Organisation/Arbeitnehmervertretung sein (vgl. Art. 13f GlG). 
Die Gewerkschaften können selber für eine entsprechende Ausbildung sorgen oder den 
Beizug einer Fachperson vorschlagen. 
 
Wie wird "Lohn" definiert? 
 
Weder die Bundesverfassung (Art. 8 Abs. 3) noch das Gleichstellungsgesetz definieren den 
Lohn. Das Bundesgericht hat in seiner Rechtsprechung jedoch präzisiert, was unter Lohn im 
Sinne der verfassungsrechtlichen Lohngleichheit für Mann und Frau zu verstehen ist (BGE 
129 I 265; 126 II 217 E. 8a; 109 Ib 81 E. 4c): Der Lohn besteht aus sämtlichen Beiträgen für 
Arbeitsleistungen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Dazu gehören sowohl der 
eigentliche Grundlohn (das Entgelt, das für geleistete Arbeit entrichtet wird) als auch alle 
sozialen Lohnbestandteile wie Familien-, Orts- und Kinderzulagen, Gratifikationen, 
Naturalleistungen oder weitere.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rechtsgrundlagen: 
 
Änderung des Bundesgesetzes über die Gleichstellung von Frau und Mann 
(Gleichstellungsgesetz, GlG; SR 151.1) vom 14. Dezember 2018, BBl 2018 7875 
 
Verordnung über die Überprüfung der Lohngleichheitsanalyse vom 21. August 2019 
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Checkliste digitaler Nachlass 
 
Verfügung über digitalen Nachlass (geschäftlich) 
 
 Stellvertreter benennen 
 Zuständigkeit für bestimmte Internet- und Cloudzugänge festlegen 
 Für Selbständige: Vollmachten für Notfälle erteilen, die gegenüber Internetanbietern gelten 
 
 
Vorgehen bei Tod oder Handlungsunfähigkeit eines Angehörigen 
 
 Kontakt aufnehmen mit dem Internetanbieter des Verstorbenen 
 Einsicht in Mails beantragen, z.B. Rechnungen oder Bestellungen, die abzumelden sind 
 Bei sozialen Netzwerken den Tod des Kontoinhabers melden 
 Sich möglichst rasch mit den Miterben über die Verwendung von Computern einigen 
 Bei urheberrechtlich geschützten Werken nach dem mutmasslichen oder testamentari-

schen Willen des Verstorbenen vorgehen, z.B. posthum publizieren 
 Geschäftliche Geräte der Firma zurückgeben 
 Bei Ehrverletzung bzw. übler Nachrede gegen Verstorbene besteht Klagerecht für Angehö-

rige (StGB Art. 173,175) 
 
 
Vorgehen bei Tod oder Handlungsunfähigkeit eines Angestellten 
 
 Mails auf Vertretung umleiten 
 Zugang des Betreffenden zu geschäftlichen Clouds und Intranet sperren für den Fall, dass 

Unbefugte die Passwörter finden 
 Laufende Geschäfte des Verstorbenen an Stellvertreter weitergeben 
 Mit den Angehörigen über die Nutzung von geschäftlichen Geräten reden oder diese zu-

rückverlangen 
 Geschäftlichen Netzwerken, Cloudanbietern und Internetdienstleistern den Tod des Ange-

stellten melden 
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Steuern 
 
 
 
 Broschüre Albin Kistler AG, Zürich / Chur – Handout der Auswirkung der neuen 

Steuerreform STAF 
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 Bestellcoupon Buch 
 
 
 
 



 
 

Bestellcoupon Buch  
 
 
Bestellungen mit Brief oder Fax oder Mail an: 
 

Revidas Treuhand AG 
Flurhofstrasse 52a 
9000 St. Gallen 
Tel:  071 243 10 10 
Fax: 071 243 10 11 
e-mail: admin@revidas.ch 

 
Hiermit bestelle/n ich/wir kostenlos das Buch: 
 

Sprengers Spitzen 
 
 
 
 
Firma................................................................................ 
 
 
Name / Vorname.............................................................. 
 
 
Strasse............................................................................. 
 
 
PLZ, Ort............................................................................ 
 
 
Tel. P................................................................................ 
 
 
Tel. G............................................................................... 
 
 
Handy............................................................................... 
 
 
Fax.................................................................................... 
 
 
E-Mail............................................................................... 
 
 
Ort, Datum:...............................................................   Unterschrift:................................................ 








